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ksrliisvkv » l- snr > vsßvusn «ssvIkn - VvpksnrI
keksnnlinsvkung !

Ehrendiplvm für verdiente Feuerwehrmänner Letr.
Nachdem die staatliche Auszeichnung für 10jährige , Irene

Dienstzeit bei - er Freiwillige « Fenerwehr künftig in Weg¬
fall kommt, wird laut Beschlnß des Lan- esansschnsses vom
2t . Febrnar 1937 denjenigen Kameraden , die « nnnterbroche«
nnd tadelfrei vier Jahrzehnte hindurch der Wehr die Treue
hielte « , ein von Pros . Hohlwein -Münche » gefertigtes
Ehrendiplom mit entsprechender Widmung ansgehän¬
digt .

Anspruch ans das Ehrendiplom habe« alle im Jahre
1897 eingetretenen , noch bei - er Wehr befindliche« Kame¬
raden.

Die Kreisfenerwehrführer haben mir bis
späte st ens 1 . April 1937 Zahl ) Name « und Charge
der anszuzeichnenden Wehrlente z« melde« , damit die Ueber-
reichung - er Ehrendiplome am 1. Mai 1937 erstmals er¬
folge « kann.

Die Kosten der Ehrendiplome sMk. 1 .50 pro Stücks gehe«
zu Lasten - er Kreiskaffe.

Pünktliche Einhaltung des gestellten Termines wird er¬
wartet .

Der Präsident :
Müller , Branddirektor .

Vviksnnlinsvkiliig !
Norme« für das Feuerlöschwesen

RdEr/ . d . RFSSu EhöDtPol . imNMdJ . u . ö . RMdLuObdL .
v . 18 . 2 . IM — O—VuR H 6585 11/86 u . Zl . 1a 11160/36 —

ll ) Durch RdErl . v . 11 . 9. 1986 — O—BuR . N . II 6382
1V/36 und ZL . 1a 7808/36 «RMBliV . S 1222) ist aus Grün¬
den Ser nachbarlichen Löschhilfe und des Luftschutzes für die
Gemeinden die ausschließliche Verwendung genorm¬
ter Feuerwchrgeräte und Hydranten angeord¬
net worden . Dabei ist für die Umstellung der vorhandenen ,
aber den Normen nicht entsprechenden Hydranten eine Frist
von 5 Jahren gewährt worden .

>2 ) Während dieser Uebergangszeit werden in verschie¬
denen Gemeinden oder Gcmeindeteilen neben den genorm¬
ten Hydranten noch die bisherigen ortsüblichen , aber nicht
normgerechten Hydranten vorhanden sein . Hierdurch können
gewisse Erschwerungen beim Einsatz der Feuerwehreinhei¬
ten im eigenen Ort sowie bei der Durchführung der nach¬
barlichen Hilfeleistung auftreten .

l3i Um die örtliche wie die nachbarliche Löfchhilfe wäh¬
rend der Umstellungsfrist ausreichend sicherzustellen , wird
für diejenigen Gemeinden , in denen nichtgenormte Hy¬
dranten vorhanden sind , folgendes angeordnet :

Bei Vorhandensein von Unterflurhydranten :
a ) <1) Während der Zeit der Umstellung der Hydranten

sind sämtliche Feuerwehreinheiten mit je zwei Standrohren
und Hydrantenschlüsseln au szu rüsten : in Betracht kommt
das bisherige Standrohr mit dem bisherigen Hydranten¬
schlüssel , passend für die in der Gemeinde noch vorhandenen
nicht genormten Hydranten , wwie das genormte Standrohr

gern . DJNFEN 370 mit dem genormten Hydrantenschlüs¬
sel gern. DIN 3223 , passend für den Normhydranten gern.
DJn 3222 .

l2 ) Durch diese Ausrüstung vermögen die Feuerwehr¬
einheiten in jedem Gebietsteil ihrer Gemeinde und über¬
wiegend auch in fremden Gemeinden jederzeit Löschhilfe zu
leisten .

l>) Außer dieser Ausrüstung der Feuerwehreinheiten ist
eine Anzahl der bisherigen Standrohre und der bisherigen
Hydrantenschlttssel vorrätig und zur Ausgabe bereitzuhal¬
ten , um damit fremden Feuerlöschkräften die Löschhilfe in¬
nerhalb der Gemeinde auch in den Gebietsteilen mit nicht
normgerechten Hydranten zu ermöglichen . Die Anzahl dieser
Standrohre und Hydrantenschlüssel muß etwa gleich der An¬
zahl der in der Gemeinde vorhandenen Feuerwehreinheiten
sein.

L . Bei Vorhandensein von Oberflurhydranten ,
deren Anschlüsse nicht den Reichsnormen entsprechen , -müs -' en für die Uebergangszeit für jede Feuerwehreinheit zwei
Uebergangsftücke von den nichtgenormten örtlichen Anschlüs¬
sen zu den entsprechenden Normen vorhanden fein .

An alle Pol .- Behöröen , GemeinSeauffichtsbehörden , Ge¬
meinden und Gemeindeverbände . — RMBliV . S 306 . —

Der Präsident:
Müller

_ Branddirektor .

Vvksnnlmsdiung !

Jener - «nd Fenerlösch -Polizei . Luftschutz,
hier :

Zusammenarbeit zwischen Fenerwehr »nd Reichslnstschntz-
bund.

RdErl . ö . RFSSuChdDtPol . imRMdJ . v . 16. 2. 1037 —
O - VuR R II 6367/86.

Der RdErl . v . 21. 5. 1035 lMBliV . S . 607 ) hat zu einer
sachdienlichen Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren
und dem Reichsluftschutzbunö geführt . Um die Zusammen¬
arbeit noch enger zu gestalten , ersuche ich , den Feuerwehr¬
verbänden nahezulegen , die entsprechenden Stellen des
Reichsluftschutzbundes zu geeigneten Veranstaltungen etn -
zuladen .

An alle Pol .- Behörden . — RMBliV . S . 306 —
Der Präsident:

Müller
Branddirektor .

Das deutsche Volk wird eine neue Organisation der po¬
litischen Willensbildung bekommen , und diese Organisation
wird aufgebanl sein auf dem Gedanken der Autorität ,
der Führung von unten bis oben . Und diese Organisation
wird die Zusammenfassung der deutschen Kraft garantieren !

^ «» « Ik » liier



Um iliv UvuongsmssUon üsn ^vusi *Wssvknsn
« sksnst cks» ». sn ^ ssvvndsnckspnssi ^ snlsn , S ^snil ^ i^slrlon imii11en , » si ^ slbs ^g ,

suß «>«n Silrung «>e ^ suvsnp ^sulli » «; !, « » in 1Ki «si »s «>vn sn , IS . kvb ^ usn 1SS7
Ueber die Durchführung des Runderlasses des Herrn

Reichs -- und preußischen Innenministers vom 8 . Mai 1936unter besonderer Berücksichtigung des Runderlasses des ba¬
dischen Herrn Ministers des Innern vom 2. Nov. 1936,Nr . 97034 (Sondernummer der „Bad . Feuerwehrzeitung "
vom 10. November 1936 ) machte auf der Wiesbadener
Tagung der außerpreutzischen Feuerwehrverbände Präsi¬dent Müller - Heidelberg überaus interessante, aufschluß¬
reiche und klärende Ausführungen , die wir ihrer großen
Bedeutung wegen hier im Wortlaut folgen lassen .

Präsident Müller führte aus :
Das Amt für freiw . Feuerwehren im Feuerwehrbeirat

hat mich ersucht, heute ein Referat zu halten über die in
Baden stattgehabte Durchführung des Runderlasses des
Neichsministers des Innern betr . Mustersatzungen Ser
sreiw. Feuerwehren . Diesem Ersuchen komme ich hiermit
gerne nach.

Wenige Monate nach Sem Erscheinen des Preuß . Feuer¬
löschgesetzes vom 16. Dezember 1933 hat der Reichsminister
des Fnnern am 8. 5. 34 dem Bad . Innenministerium die
Mitteilung zugehen lassen, daß im Benehmen mit dem
Reichsministerium der Luftfahrt auch eine reichsrecht¬
liche Regelung des Feuerlöschwesens in An¬
griff genommen werde.

Unser Innenministerium hat dann mit Erlaß vom
26. 6. 34 zu erkennen gegeben, daß der Staat auf diesem
Gebiete künftig einen stärkeren Einfluß nehmen müsse und
im Zusammenhang damit auch eine straffere Organisation
der freiw . Feuerwehren und ihrer Verbände zu erfolgen
habe . Bis zur entgültigen Regelung wurde dann unterm
23. Mai 1934 , also vor bald 3 Jahren , folgendes bestimmt:

1 . DieKomman Santen der frei w . Feuer -
Feuerwehren werden künftig nicht mehr
von dem gesamten Feuerwehrkorps gewählt, son¬
dern durch den Präsidenten des Landesfeuerwehr¬
verbandes ernannt .

Er kann diese Befugnis an den Vorsitzenden
des Kreisfeuerwehrverbandes übertragen .

Die Ernennung des Kommandanten bedarf der
vorherigen Zustimmung des Land -
rats (bezw . des Polizeipräsidenten , Polizei¬
direktors ) in dessen Dienstbezirk die freiw . Feuer¬
wehr ihren Sitz hat .

2. Die Vorsitzenden der Kreisfeuer -
wehrverbände und die M i t g l i e d e r d e s
K r ei s au s sch u s s e s werden künftig nicht
mehr von der Kreisversammlung gewählt , son¬
dern durch den Präsidenten des Landesfeuerwehr -
vcrbandes ernannt . Die Ernennung bedarf
der vorherigen Zustimmung des Landes¬
kommissärs , in dessen Dienstbezirk der Kreis¬
feuerwehrverband seinen Sitz hat.

3 . Für die Abberufung der Kommandanten der
freiwilligen Feuerwehren und der Vorsitzenden
der Krcisfenerwehrverbände und der Mitglieder
der Kreisausschüssc gilt das Gleiche wie für ihre
Ernennung .

Auf Antrag des Landrats ( Polizeipräsident
Polizeiöirektor ) oder Landeskommissärs hat ihre
Abberufung zu erfolgen.

4. Ter Präsident des Landesfeuer¬
wehrverbandes wird durch mich (den Mini¬
ster ) ernannt und abberufen .

3 . Branddirektor Müller in Heidelberg wird als
Präsident des Badischen Landesfeuerwehrverban¬
des hiermit erneut bestätigt .

Der Minister des Innern
gez. Pfla u m e r .

Wir Badener waren als autzerpreutzische Feuerwehren
wohl die ersten im Reich , die durch diesen eben zur Vor¬
lesung gebrachten Erlaß das Führerprinzip i n s chärf st e r
Form zur Geltung bringen konnten.

Es wurden also mit Wirkung vom 25 . Mai 1934 in
Baden ernannt :

1. Der Landesfeuerwehrführer
2 . Die Kreisfeuerwehrführer
3 . Die Kreisausschußmitglieder und
4. Die Kommandanten der freiw . Feuerwehren .

Mit dieser Maßnahme sind wir , abgesehen von kleinen
Unebenheiten, wie etwa die Einmischung der Ortsgruppen¬
leiter , sehr gut gefahren.

Eine Enttäuschung und einen -Rückschritt brachten unsdann die Mustersatzungen für freiw. Feuerwehren lt . Runö -
erlaß des Reichs- und preußischen Ministers des Innern
vom 8. Mai 1936 insofern , als dort in 810 Abst 7 die Mit¬
glieder des Führerrats nicht ernannt werden können,sondern gewählt werden müssen , allerdings mit der Ein¬
schränkung , daß sie nach Anhörung des Kreisfeuerwehr¬führers durch die Polizeiaufsichtsbehöröe zu bestätigen
sind.

Es mag dabei die Erkenntnis maßgebend gewesen sein,daß der Führer einer Wehr von dem Vertrauen seiner
Gefolgschaft getragen sein soll und daß dies namentlich ineiner Wahl feinen Niederschlag finden müsse,' andererseitswird durch die Bestätigung der Wahl das Führer -
vrinzip gewahrt , wenn auch nur auf halbem Wege .

Eine wc ' entliche Bestimmung der Mustersatzungen istder 818 . Dort heißt es : Mie Mitgliederversammlung ist
befugt , Aenderungender Satzungend er Wehr
zu beschließen . Diese Bestimmung haben sich offenbarnur wenige Wehren zu Nutze gemacht , obwohl sie gerade
dadurch das Führerprinzip in schärfster Weise hätten er¬
reichen können. Wie die Wahl eines Führers zu erfolgen
hat , bestimm: 827 Abs. 1 des B .G .B . (Bürgerliches Gesetz¬
buch) . Dort heißt es , daß sie durch Beschluß der Mitglieder¬
versammlung zu erfolgen habe.

Der 840 des B .G .B . läßt es aber zu , daß die Vor -
schristen des 8 27 Abs . 1 B .G .B . , also die Vorschriften über
die Wahl , geändert werden können , wenn die Satzung etwas
Anderes bestimmt .

Er lautet wörtlich : Die Vorschriften des 827 Abs. 1 (etc .)linden insoweit keine Anwendung , als die Satzung ein
Anderes bestimmt.

Will man die Ernennung des Führers einer Wehr
beibehalten oder erreichen, dann darf man nur von dem
840 des B .G .B . Gebrauch machen , umso mehr , als ja, wie
bereits erwähnt , der 813 der Mustersatzungen die Möglich¬
keit gibt , Aenderungen der Satzungen zu beschließen .Es ist nun eingewendet worden , daß die Registerrichter ,also die Behörde , die die Satzungen in das Vereinsregister
einzutragen hat , der Anwendung des 840 B .G.B . Schwierig¬
keiten bereiten würden : dies ist mir unbegreiflich, umso
mehr als doch der 840 eine gesetzliche Vorschrift darstellt
und darin auf 837 Ab ' . 1 B .G .B . , der doch von der Wahl
handelt , ausdrücklich Bezug genommen ist.

Ich habe mich dieserhalb mit dem Registergericht Heidel¬
berg in Verbindung gesetzt und es wurden dort derartige
Bedenken zerstreut , weil sie ja mit dem Gesetz direkt in
Widerspruch stehen würden . Es wurde mir sogar seitens
des Registergerichts Heidelberg die Fassung einer diesbezüg¬
lichen Satzungsänderung in Sie Hand gegeben : sie hat fol -
geüöen Wortlaut :

Niederschrift : über die Mitgliederversamm¬
lung vom . . . . Punkt . . . . der Tagesordnung .

Betr . Neufassung des 810 Abs. 7 ( 1 ) der Muster -
satzungcn . In Anwendung des 818 dieser Satzungen
wird gemäß 8 40 B. EB . der 810 Abs. 7 der Mustersat¬
zungen ( Bestellung des Führerrats durch Wahl in der
Mitgliederversammlung 827 Abf. 1 BGB ) dahin abge -
änbcrt , daß der Vorstand der Wehr als deren Führer
und die übrigen Mitglieder des Führerrats von der
Polizeiainsichtsbehörde nach Anhörung der Stellung¬
nahme des Landesfeuerwehritthrers ernannt und ab¬
berufen werden.

Für die Ernennung sind die Bestimmungen des
Ministeriums des Innern . . . . . . . maßgebend.

810 Abs. 7 ( 1) lautet wie folgt: Ter Vorstand der
Wehr als deren Führer und die übrigen Mitglieder des
Ftthrerrats werden von der Polizeiaufsichtsbehörde nach
Anhörung der Stellungnahme des Landesfeuerwehr -
iührers ernannt und abberufen . Für die Ernen¬
nung sind die Bestimmungen des Ministeriums des
Fnnern vom . . . . . . . maßgebend .

Die Beschlußfassung war einstimmig.
Unterschrift.

Dieser Wortlaut wurde mir , wie gesagt , vom Register-
gcricht Heidelberg übergeben, um der Form bei einer dies¬
bezüglichen Satzungsänderung , die also eine Ernennung
statt einer Wahl vorsehen soll , gerecht zu werden .

Tie freiw. Feuerwehr Heilbronn hat von dem 849BGB
bereits Gebrauch gemacht und die „Ernennung " in
ihren neuen Satzungen in der Mitgliederversammlung vom
7 . Tept . 1936 verankert . Diese Satzungen erhielten die

78



staatliche Genehmigung am 26.' Sept . 1936 . Was hier mög¬
lich war , sollte hoch bei anderen Wehren auch möglich sein .

Schon am 26 . Mai WM hatte ich bei unserem Innen¬
ministerium erreicht , baß die Ernennung zum Führer einer
Wehr von gewissen Voraussetzungen , wie Lebensalter ,
Dienstalter , politische Zuverlässigkeit, Besuch der Feuer¬
wehrfachschule etc . abhängig gemacht werden mutz .

Nach dem Erscheinen der Mustersatzungen erreichte ich
einen Erlaß unseres Innenministeriums vom 12. Juni 1936 ,
wonach die zu wählenden Führer einer Wehr der
Polizeiaufsichtsbehörde vorher namhaft gemacht werden
mußten ; erst wenn dort gegen deren Wahl keine Bedenken
erhoben wurden , durften sie zur Wahl gestellt werden ; man
nennt das „gebundenes Wahlrecht ".

Dieses gebundene Wahlrecht wurde dann auch seitens
unseres Innenministeriums in den Erlaß vom 2. 11. 1836
hineingearbeitet ; diesem Erlaß ging am 12> 16. 36 eine Be¬
sprechung in unserem Innenministerium voraus , an der
außer mir und einigen meiner Ausschußmitglieder auch Ka¬
merad Dr . Müller , Ibbenbüren , mit seinem Adjutanten
Kamerad Witt teilnahm und wo Kamerad Dr . Müller in
danlenswerter Weise einen Entwurf überreichte , der dann
auch deinem Inhalt nach in den Erlaß vom 2. 11 . 36 über¬
nommen wurde .

Der Erlaß unseres Innenministeriums vom 2. 11 . 36
hat folgenden Wortlaut :

Freiwillige Feuerwehren
Ruuderlaß des Ministers des Innern , Karlsruhe

vom 2. 11. 1S3S Nr . 97931 Norm . XXII ".
Die organisatorische Umstellung der Freiwilligen

Feuerwehren , insbesondere die Einführung der vorge¬
schriebenen Mustersatzung nach deMRdErl .ö .RuPrMdJ .
v . 8 . 5. 1936 — 111 D 6361/36 (RMBliV . S . S41 ) und
meinem Rd . Erl . v . 12. 6. 1936 «BaVBl . S . S24) , ist, wie
ans den bis jetzt erstatteten Vollzugsberichten hervor¬
geht , im Land noch nicht überall zum Abschluß gebracht
worden . Die Verzögerung ist wesentlich auf die in
Wehrkreisen verbreitete Meinung zurückzuführen, daß
die Mustersatzung, insbesondere die darin l8l6 Ziff. 7)
vorgesehene, dem Führergedanken nicht entsprechende
Wahl der Mitglieder des Führerrats , eine Aenderung
erfahren würde . Damit ist nicht zu rechnen . Wie der
Reichsführer SS . und Chef der Deutschen Polizei im
Reichsministerium des Innern mitteilte , ist die Rechts¬
form deS eingetragenen Vereins nach dem bürgerlichen
Recht für die Freiwilligen Feuerwehren aus rechtlich-
konstruktiven Gründen mit Rücksicht aus den späteren
weiteren Neuaufbau des gesamten öffentlichen Feuer¬
löschwesens erfolgt. Nachdem diese Rechtsform gewählt
worden ist , muß die Wahl der Wehrführer und der
übrigen Mitglieder der Führerräte nach den Bestim¬
mungen des BGB hingenommen werden . Daß mit die -
>er Regelung in keiner Weise eine Wiederbetätignng der
Freiwilligen Feuerwehren in den früheren vereins¬
mäßigen Formen verbunden sein soll , bedarf nach der
vollzogenen Einordnung der Wehren in die Polizei -
exekutive keiner besonderen Hervorhebung .

Schwierigkeiten werden sich aus der getroffenen
Regelung deshalb nicht ergeben, weil nach 816 Ziffer 7
Satz 3 der Satzung alle gewählten Personen der ausdrück¬
lichen Bestätigung durch die Polizeiaufsichtsbehördc
bedürfen . Zur Gewähr dafür , daß nur solche Personen
zur Wahl gestellt werden , deren nachträgliche Bestäti¬
gung reibungslos erfolgen kann, habe ich dieses Bestä¬
tigungsrecht bereits im obenerwähnten Runöerlaß vom
12 . 6. 1936 dahin ausgcbaut , daß die vorherige
Namhaftmachung der zur Wahl zu stellenden Personen
durch Vermittlung des Ortspolizeivcrwalters an die
Polizeiaufsichtsbehörde angeordnet wurde . Mit diesen
Bestimmungen sind den Polizeiaufsichtsbehörden aus¬
reichende Handhaben gegeben , um im Benehmen mit den
Kreisfeuerwehrführern in wirksamer Weise die Wahl
solcher Personen in Führerstellungen zu verhindern , die
die verlangten Voraussetzungen nicht erfüllen.

Die Voraussetzungen für die Bestätigung eines
Wehrftthrers , die also schon v o r der Wahl bei der ersten
Namhaftmachung zu prüfen sind , sind folgende :

aj Die als Wehrführer vorgesehene Person
muß zweifellos Führereigenschaft besitzen und
darf nicht vorbestraft sein . Der Vorgeschlagene
muß im Sinne des nationalsozialistischen Staates
als zuverlässig angesehen werden und soll daS
68 . Lebensjahr nicht überschritten haben. Er muß
ferner eine vom Landesfeuerwehrsührer aner¬
kannte Ausbildung im ' Feuerlöschwesen erhalten
haben; dazu gehört ein erfolgreicher Besuch der
Feuerwehrfachschule und eine mindestens 5jährige
Betätigung im Dienst einer Freiwilligen Feuer¬
wehr. Eine Befreiung von den beiden letztge¬
nannten Voraussetzungen ist nur mit meiner
Zustimmung möglich .

b ) Der Landesfeuerwehrsührer oder der von ihm
beauftragte Krei-sfeuerwehrführer muß der Be¬
stätigung zugestimmt haben.

Zu einzelnen Punkten der Satzung , die nach 826 der
Genehmigung der Polizeiaufsichtsbehörde unterliegt , ist
zu bemerken:

Zu ' 85 Ziff. 1 und 2 : An der in der Mustersatzung
vorgesehenen Einteilung der Mitglieder in aktive und
Angehörige der Altersabteilung dürfen keine Aenderun -
gen vorgenommen werden . Die Wehren gliedern sich
üemgemätz in den Aktivbestand nach den Geräten , zu
dem auch die Rvserveabteilung Mannschaft bis zum
66 . Lebensjahr ) mit der Pflicht , alle Hebungen und
Branöhilfe mitzumachen, gehört und in die Alters¬
mannschaft (über 66 Fahre ) .

Zu 816 Ziff . 1 Satz2 : Die Zahl der Mitglieder des
Führerrats darf insgesamt nicht über 5 betragen
lFührer , stellv. Führer , Schriftführer , Rechner und
Gerätewart ) .

Zu 816 Ziff . 1 Satz 3 : Es ist nicht erforderlich, daß
die Führer der Einheiten jLöschzüge, Halblöschzüge ) dem
Führerrat angehören ; sie sind daher im Einvernehmen
mit dem Ortspolizeiverwalter von dem Kreis¬
te u e rw eh rsü h r e r zu ernennen und abzu -
berufen ; im Falle von Meinungsverschiedenheiten
entscheidet endgültig der Land es f euer wehr -
s ü hre r .

Zu 813 : Satzungsänderungen dürfen künftighin nur
beschlossen werden, wenn hierzu die vorherige Zustim¬
mung des Landesfeuerwehrführers eingeholt ist.

Im übrigen ist darauf zu sehen , daß die Muster¬
satzung möglichst ohne wesentliche Aenderung übernom¬
men wird .

Bei der Neugründung von Freiwilligen Feuer¬
wehren ist der Wehrführ er vorläufig nur auf 2 Jahre
zu wählen ; er ist gehakten, während dieser Zeit die
Feuerwehrfachschule zu besuchen . Erst nach erfolgreichem
Besuch dieser Schule hat die endgültige Besetzung der
Führerstelle für die drei nächsten Jahre zu erfolgen.

Ich eriuche die Ortspolizeiverwalter in den Städten
mit Staatspolizei und die Polizeiaufsichtsbehörden
fLandrüte) im Benehmen mit den unterstellten Orts¬
polizeiverwaltern lBürgermeistern ) , unter Berücksichti¬
gung des Dargelegten beschleunigt zu veranlassen , daß
die Neuorganisation der Freiwiligen
Feuerwehren , soweit noch nicht geschehen, zum Ab¬
schluß gebracht wird dadurch, daß die Wehren sich als
rechtsfähige Vereine unter Zugrundelegung der Muster¬
satzung konstituieren oder , soweit sie bereits die Rechts-
fvrm eingetragener Vereine besitzen, die notwendigen
Satzungsänderungen beschließen und ins Vereinsregi¬
ster eintragen lassen . Die Leiter der genannten Stellen
sind dafür verantwortlich , daß bei allen Freiwilligen
Feuerwehren des Landes nur Männer in Führerstel¬
lungen gelangen , die den hierfür aufgestellten Erforder¬
nissen entsprechen .

lieber den Vollzug ist bis 1 . 12 . 1936 zu berichten.
( gez . ) Unterschrift.

Mit diesem Erlaß sind wir bisher einigermaßen über
die Schwierigkeiten hinausgekommen und die Durchführung
der Eintragung der Satzungen in das Vereinsregister dürfte
bis Frühjahr ö . Js . erfolgt sein, wobei zu berücksichtigen ist,
daß gerade die politische Eignung zum Führer möglichst
genaue und mitunter zeitraubende Erhebungen nötig macht .

Was die Oberfeuerwehrmänner betrifft , so enthält dar¬
über die Mustersatzung nichts ; nach 816 Abs. 1 der Muster -
satznng dürfte aber in Wahrung des Führerprin -
zips die Ernennung zum Oberfeuerwehrmann dem
Führer der Wehr zustehen: eine Wahl der Oberfeuerwehr -
männcr dürfte sonach nicht in Frage kommen .

Zum Schlüsse meiner Ansführungen möchte ich noch We¬
niges über die Rechts form des eingetragenen
V e r erns sagen.

Der Führer der SS . und Chef der deutschen Polizei hat
mitgeteilt , daß die Rechtsform des eingetragenen Vereins
nach dem bürgerlichen Recht für die sreiw . Feuerwehren
aus rechtlich- konstruktiven Gründen mit Rücksicht auf den

bringt Dir der Postbote zweimal im Monat die

„Badische Feuerwehrzeitung" . Sie ist Dir Rat¬
geberin in allen fachlichen Fragen aus dem Ge¬
biete des Feuerschutzes , sie belehrt und bildet und
jördert Dein Wißen , darum

ttiskls AeaMe» Zeineö IaeüorAans .
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s-päteren weiteren Neuaufbau des gesamten öffentlichen
Feuerlöschwesens zu erfolgen habe. Wir haben uns dem zu
fügen .

Im An 'chluß an diese Darlegungen des Herrn Präsiden¬ten Müller machte Adjutant R . Siebenhaa r , Heidelberg,folgende Ausführungen :
Wie Sie wissen , werden unserer Gesetzgebung hinsichtlichder Rechts form im nationalsozialistischen Deutschland

große Aufgaben gestellt , namentlich aus dem Gebiet des bür¬
gerlichen Rechts . Hierbei handelt es sich entweder um die
Gestaltung neue r , erst durch unsere große Zeitwende ge¬
schaffener Rechtsmaterien oder um die Behandlung von
Rechtsstosfen , die zwar zum alten Bestand unseres Rechts¬
lebens gehören, die aber den Zusammenhang mit
unserer Zeit v er -lor e u haben und sonach einer
neuen Jnhaltgebung bedürften . So hat auch die Akademie
sür deutsches Recht aus dem Gebiete des Vereinsrechts
diesen Stofs bereits in Angriff genommen.

Mit der uns zuteil gewordenen staatlichen Aner¬
kennung als öffentliche Wehren haben wir , obwohl
noch dem privaten Vereinsrecht unterstehend, eine staatlich
gewährleistete Stellung erlangt und sind über unseren bis¬
her engen Kreis herausgehoben worden.Was die Feuerwehren betrifft , so sollte man sie , da
sie eine öffentliche Bedeutung haben , den Bestimmungen ei¬nes zu schasenöen öffentlichen Äereinsrechts unterwer¬
fen . Unser derzeit geltendes Vereins recht i staber privatrechtlicher Natur und wir kennen
heute nur p r i v a t rechtliche Vereine und Verbände , ein
Umstand, dessen Widerfinnigkeit uns heute bereits klar vor
Augen steht, wenn wir an die verschiedenen großen Or¬
ganisationen denken , die z . Zt . noch die Form des privat -
rechtlichen Vereins haben.Es untersteht also der kleinste gesellige Verein ebenso ,wie ein großer für Volk und Staat bedeutungsvoller Ver¬band den selben Bestimmungen bezüglich seiner Entstehung,seines Innenlebens , seiner Rechte und Pflichten gegenüberdem Staat .

Nun ist aber , abgesehen von den sich im Staat aufGrund des Privatrechts bildenden Machtgruppen wie die
s. ztigen Gewerkschaften , die in ihrer Bedeutung undStärke die Sicherheit und selbst den Bestand des Staatesin Gefahr brachten, das Wesen größerer Verbände für die
Entwicklung unseres völkischen Lebens von entscheidendemWert gewesen und wird es wieder werden , sofern ihm nurim Weg der Vereinsrecht sreform durch ein s i n n -
vollesGcsctz der richtige Weg gewiesen wird , und zwardurch ein Gesetz , das ein öffentliches Vereinsrcchtschafft,' das ist eben das Polizeirc ch t : es darf aberdann nicht mehr in das Privatrecht verwiesen werden.

Verlesen wurde ferner ein vom Bad . Landcsfcucrwehr -
vcrband am M. X . 1935 an den damaligen deutschen Fcuer -
wehrvcrband gerichtetes Schreiben „R c ch t s s o rm derVereine "

,' es hat folgenden Wortlaut :
Badischer

Landesfeuerwehr -Verbanö Heidelberg , den 29. Okt . 1935

Der Präsident .
Reichsfeuerlöschgcfctz betr.

Rechtssorm der Vereine
Au den

Deutschen Feuerwehr -Verband
M ü n ch e u .

Aus die dortige Anfrage vom 14 . Oktober 1W5.Personenvereine mit wechselnden Mitgliedern , wennihr Zweck „zugleich ein Teil des Staatszwecks und in dieser

»
Hinsicht einer besonderen Staatseinwirkung empfänglichund
bedürftig " ist, können das Recht der Persönlichkeit und da¬
mit die Eigenschaft einer Körperschaft erlangen -letztere wird von dem Staate erteilt .

Siehe auch Bad . Gesetz- und Verordnungsblatt de 1883
Nr . 24 Seite 324 Vollzugs -Verordnung vom 17. XI . 1883 .Neben diesen Körperschaften gibt es noch eine Anzahl von
Vereinigungen , denen gleichfalls die Eigenschaft als
juristische Person des öffentlichen Rechts zukommt, deren
Entstehen und Rechtstellung sich nach Sen hierüber erlassenen
besonderen Gesetzen bestimmt, so z . B . die als „Staats !-
anstalt " erklärte staatliche Gebäudeversicherungsanstalt , die
Sparkassen mit Gemeindebürgschaft, der Staat selbst , die
Gemeinden , die Kreis - und Bezirksverbände nach dem Ber -
waltungsgesetz, die Kirchen usw . Für Privatvereine , die
nicht öffentliche Zwecke verfolgten , war ein Weg zur Er¬
langung der Rechtsfähigkeit nicht gegeben . Das Erforderniseines öffentlichen Zwecks fand allerdings eine mehr oder
weniger weitgehende, ausdehnende Auslegung und so kam
es , daß , da ein anderer Weg zur Erlangung der Rechts¬fähigkeit nicht offenstand, die -Körperfchaftsrechte auch an
solche Vereine mit idealen Tendenzen verliehen wurden ,deren Zwecke, wenn auch wohl gemeinnützige, doch nicht als
„Teil des Staatszwecks " bei der durch die Natur der Sachegebotenen einschränkenden Auffassung dieses Erfordernissesgelten können iz . B . Innungen , Handwerks - , Handels , Lanü-
wirtichafts - , Anwaltskammer , Ortskrankenkassen, Versiche¬
rungsanstalten und dergl .) — Welche Vereine als solche des
öffentlichen Rechts anzuerkennen sind , bestimmt sich nach dem
öffentlichen Recht des Einzelstaates . Bisher wurde in BadenVereinen , di : mit -einer freiwilligen Feuerwehr aus gleicherStufe stehen , die Körperschaft des öffentlichen Rechts nichtverliehen . Für die Nichtverleihung der Körperschaft des
öffentlichen Rechts dürfte auch die Tatsache sprechen , daß dieGemeinden , denen ja die Sorge für ihren Feuerschutz unddie Unterhaltung der Feuerlöschgeräte obliegt , schon Kör¬
perschaften des öffentlichen Rechts sind und nach 889 BGBdie Vorschriften des 831 BGB (Haftung bei Vernachlässi¬gung der Feuevschutzeinrichtungeuund Feuerlöschgeräte ) auf
sie entsprechend Anwendung finden . Im übrigen schützt der88 Ser deutschen Gemeindeordnung die Feuerwehren . Dar¬
nach führt der Staat die Aufsicht über die Gemeinden unddie Aufsicht 'schützt die Gemeinden in ihren Rechten und
sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. Nach der mit dem Re¬ferenten unseres Innenministeriums und dem Herrn Mini¬
ster selbst gehabten mündlichen Besprechung komme ich aufGrund obiger Ausführungen zu folgender Ansicht : DieVerleihung d e r Kö rp e rsch a fts r ech t e an unsereWehren auch durch Angliederung derselben als Löschzüge andie Kreisfeuerwehrverbände halte ich nicht für not¬wendig , um so weniger , als bei diesen Wehren wichtigeRechtshandlungen , wie etwa Grundbuchangelegenheiten , fastnie in Frage kommen,' andererseits dürfte durch die beab¬sichtigte neue Rechtsform tatsächlich eine Entfremdung zwischeu Gemeinde und Wehr cintreten , die sich nur zum Scha¬den s>

'ir die Wehr auswirkeu könnte . Wenn das Wort
„Verein " bemängelt wird , so ist dem entgegenzuhalten , daßnach dem deutschen BGB unter „Juristische Personen " fol¬gende Rechtssubjekte außer dem Menschen zusammengesaßtwerden :

a) privatrechtliche Vereine ,
b ) privatrechtliche Stiftungen ,
e ) juristische Personen des öffentlichen Rechts.
Das Wort „Verein " hat sonach im weiteren Sinne desWortes einen anderen Charakter , als er ihm im allgemei¬nen beigelegt wird .

Der Präsident :
gez . Müller .

lolgung Von v . Vogel , kleg . N » 1 i. k . u . I. ok ^« n SN «len reuo ^okek ^ovkolo Vuninsnle
Durch das Gesetz betr . das Feuerlöschwesen vom 15. 12.1933 sind die anerkannten freiwilligen Feuerwehren in eine

„Kommunale Polizeiexekutive besonderer Art" umgewandeltund damit in den Staatsorganismus eingeglieöert . Tie an¬erkannten Berufsfeuerwehren führen die Bezeichnung
„ Feuerlöschpolizei" .

Bei den freiwilligen Wehren handelt es sich um eineVereinigung , deren Mitglieder sich freiwillig und ehrenamt¬
lich zur Gefahrenbekämpfung zusammengeschlossen haben,ohne daß sie . im Gegensatz zu den Angestellten und Beamtender Gemeinden, in einem festen Verhältnis zur Gemeindeöder zum Staate stehen . Obgleich sie gelegentlich, wenn auchim Aufträge des Ortspolizeiverwalters , amtlich tätig wer¬den und derjenige, der sich ihrer amtlichen Tätigkeit widcr-
setzt, von Staats wegen zur Rechenschaft gezogen wird, sind
sie — trotz ihrer Zugehörigkei zu der „Kommunalen Polizei -
exekutive besonderer Art " — doch nicht Beamte im gewöhn¬

lichen Sinne , denn sie unterliegen nicht der Beamtengesetz¬gebung und können unter anderem -auch nicht disziplinarischbestraft werden,' ! wie es sonst bei dem Beamten der Fall ist .wenn er Amtspflichten verletzt. Darüber hinaus sind sie —
abgesehen von den als Hilf-spolizeibeamte bestätigten Mit¬
gliedern der freiwilligen Feuerwehren — auch keine Beam¬
ten im Sinne des RStGÄ ., da sie nicht mit der Wahrneh¬
mung von Funktionen öffentlich - rechtlicher Art betraut sind ,in keinem Gewaltverhältnis zum Reich , Land oder einer
Gemeinde stehen und also auch nicht im weitesten Sinne alsim unmittelbaren Dienst des Reiches oder der Länder ste¬
hende Personen angesehen werden können . Sie sind lediglich
Vollzugsorgane ihrer Feuerwehrorganisation . Daher finden
die Bestimmungen des RStGB . 8 331 (Bestechung ) , 8 341
»unberechtigte Festnahme» und 8 342 (Hausfriedensbruch ) *)
während der Ausübung des Dienstes an der Brand - oder
Katastrophenstelle auch keine Anwendung auf sie . Dagegen
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wäre eine Festnahme unter Umständen eine Amtsanmaßung . .
Wohl aber kommt den nicht bestätigten Mitgliedern der an¬
erkannten Wehren der 822 FLG . zugute , auf Grund dessen
sie im Dienste ein Recht zum Betreten von Grundstücken
usw . haben.

Anders verhält es sich mit den von der Polizeiaufsichts-
bchvröe als Hilfspoltz,eibeamte bestätigten Mitgliedern der
anerkannten Wehren und Bcrufsseuerwehren . Durch die
Ueüertragung von Dienstverrichtungen öffentlich - rechtlicher
Natur , die aus der Staatsgewalt abzulciten sind und der
Verwirklichung staatlicher Zwecke dienen , kann die Beamten -
eigcnschaft begründet werden (s . Ebermeyer , RStGB . 8 Mi,
Anm. 8) . Hiernach macht die Bestätigung gemäß 8IS PBG .
den Feuerwehrangehörcgen zum Beamten im Sinne des
8 389 RStGV . , so daß z . B . auch 8 331 (Bestechung ) ^) aus ihn
Anwendung findet, wenn er für eine in sein Amt einschla-
genöe Handlung Geschenke oder andere Borteile annimmt ,
fordert oder sich versprechen läßt . Diese Auffassung kommt
auch in einem Urteil des OLG . Stettin vom 23 . 11 . 1938 zum
Ausdruck. Dort ist ausgesührt , daß der Landrat als unmit¬
telbare Polizeibehörde des als Organ des Lanürats bestell¬
ten und als Hilsspolizeibeamten bestätigten Kreisfeuerwehr -
ftthrers , der während der Ausübung des Dienstes beleidigt
wurde , zur Stellung des Strafantrags nach 8 IW NStGÄ .
berechtigt ist. und zwar selbst dann , wenn sich die beleidigen¬
de Aeußerung auf das Privatleben des betreffenden Feuer¬
wehrführers bezog .

Die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren haben
nach 82 des FLG . d i e Gefahren zu bekämpfen, die der All¬
gemeinheit oder dem einzelnen bei Schadenfeuern drohen.
Die Fassung dieser Bestimmung läßt erkennen , daß sich die
Tätigkeit des Feuerwehrmannes an der Brandstelle nicht
daraus beschränken kann , die Feuerspritze in Tätigkeit zu
setzen , sondern daß er — allerdings unter bestimmten Vor¬
aussetzungen — alle mit den Löschanstalten eng zusammen¬
hängenden polizeilichen Maßnahmen , wie Absperren der
Brandstelle , Beseitigung von Störern ulw . , treffen muß , um
bereits eingetretene oder drohende Gefahren — nicht nur
Feuers - , sondern auch Explosions-, Einsturzgefahr nfw . von
der Allgemeinheit oder einzelnen mit Erfolg abzuwehren.
Das ergibt sich auch aus der Begründung zu den 881 und 2
FLG . , in der gesagt ist :

, ,Jn allen Ortspolizeibczirken muß eine gut ausgcbil -
dcte und den örtlichen Verhältnissen entsprechend ausgerü¬
stete Feuerwehr vorhanden sein , die als Organ des Orts¬
polizeiverwalters die diesem gemäß 814 PVG . obliegenden
Ausgaben, soweit sie Feuersgefahrcn betreffen , wahrzuneh
men haben .

"
Zu den Gefahren , denen die Polizei nach 814 PVG . zu

begegnen hat und die als das öffentliche Interesse berührend
in ihren Ausgabenkreis fallen , gehört unter anderem die
Verhütung strafbarer Handlungen : es macht
dabei keinen Unterschied , ob eine Sttafverfolgung nur auf
Antrag möglich ist . Durch jede strafbare Handlung wird die
v ' fentliche Ordnung gestört und die öffentliche Sicherheit ge¬
fährdet . Die Pflicht zum Einschreiten ist hier der Polizei
( bei Fcuersgefahr also auch her anerkannten Wehrs nicht
nur im Inreresse der Allgemeinheit, sondern auch im Inter¬
esse des einzelnen auferlegt .

Außer der Gesahrenabwehr haben die Polizeibehörden
nach 814 Abs . 2 auch diejenigen Aufgaben zu erfüllen , die
ihnen durch Gesetz besonders übertragen sind . Hierher ge¬
hört die Verfolgung bereits begangener st r a f -
barer Handlungen , die zwar grundsätzlich Sache der
Justiz ist, bei der aber Polizeibehörden aus Grund der
StrPO . und des Gerichts-Verfassungsgesetzcs mitzuwirken
haben. Diese Unterstützung der Strafrechtspflege durch die
Polizei ist vom Reichsgericht als Ausfluß der gesetzlich an¬
erkannten Obliegenheit der Polizei , die nötigen Anstalten
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit zu treffen,
bezeichnet . Gehört nun die Verfolgung strafbarer Hand¬
lungen zur Aufgabe der Polizei , so trifft dies unter gewis¬
sen , unten angegebenen Voraussetzungen auch auf die im
Aufträge des Polizeiverwalters an der Brandstelle tätig
werdende anerkannte Wehr zu . Ihr polizeiliches Einschrei¬
ten kann sich von verschiedenen rechtlichen Gesichtspunkten
rechtfertigen. Entfernt sie beispielsweise Brennmittel oder
Explosivstoffe, die von dem Brandstifter in der Nähe der
Brandstelle gelagert wurden , um eine schnelle Ausbreitung
des Feuers zu erreichen , so ' beseitigt sie eine Gefahr nach
814 PVG . und sichert gleichzeitig Beweismittel im Sinne
der Strafprozeßordnung . So wird in vielen Fällen die den
anerkannten Wehren ausgetragene Gesahrenabwehr zugleich
die Verfolgung einer bereits begangenen strafbaren Hand¬
lung in sich bergen und praktisch nicht voneinander zu tren¬
nen sein .

Tie Mitwirkung Ser Wehren bei der Strafverfol¬
gung ist aber auch von maßgebender Stelle verlangt , wie
aus den für die Dienstvorschriften der Wehren ausgestellten
Leitsätzen , die in einem für das Reich gültigen Runderlaß
des NuPrMdI . v . 29 . 8. 88 sMBliV . S . 748j veröffentlicht
sind , hervorgeht . Es muß deshalb als Recht und Pflicht der
Angehörigen der Feuerwehr angesehen werden , bei der

Strafverfolgung an der Brandstelle mittätig zu sein . In
dem Erlaß ist gesagt :

„Der Ermittlung der Brandursachen ist mehr als
bisher Beachtung zu schenken. Die Wehrmänner sind
über die Notwendigkeit und die Eigenart der Brand¬
ermittlung auszuklären .

Der leitende Feuerwehrführer auf der Brandstelle
hat vor Verlassen der Brandstelle Ermittlungen über
die Brandursache anzustellen sowie Auszeichnungen über
die Eigenarten und den Verlauf des Brandes zu fertigen .

Die Brandwache ist verpflichtet, sich der mit der
Feststellung der Brandursache beauftragten Person für
deren Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Zweckmäßig
ist es deshalb , daß für die Brandwachen die Feuerwehr¬
männer bestellt werden , die zuerst an der Brandstelle
waren . Der Wachthabende hat sich von dem leitenden
Führer der Brandstelle Anweisungen über sein Ver¬
halten gegenüber der Brandermittlung geben zu lassen."

Selbstverständlich darf aber die Wehr durch die Mitwir¬
kung bei der Vrandermi -ttlung nicht von ihrer eigentlichen
Aufgabe abgelenkt werden : ihre ureigene Aufgabe
ist und bleibt die Ges ah renab Wendung bei
Schadenfeuern . Soweit sie ihr Raum läßt oder mit der
Strafverfolgung eng verbunden ist, soll sie aber bei letzterer
Mitwirken. Wenn sich ihr Aufgabenkreis auf diesem Gebiet
auch nicht mit Sicherheit abgrenzen läßt , so ist es doch im
Interesse einer reibungslosen Zusammenarbeit mit der Er¬
mittlungsbehörde angezeigt, sich auf diejenigen Feststellun¬
gen zu beschränken , die sie im Interesse der Löschanstalten
usw . ohnehin treffen muß . Deshalb sollte sich ihre Tätigkeit
auf dem Gebiete der Strafverfolgung grundsätzlich auf die
Beantwortung folgender Fragen beschränken :

1 . Ließen sich an der Brandstelle Vorbereitungen irgend
welcher Art erkennen , die aus eine vorsätzliche Brand¬
stiftung Hinweisen (Verstellen der Eingänge, Oeffnen
der Fenster , Abblenden des Lichtscheines u . ä . ) ?

2. Wo befinden sich der oder die Zündstellen, Brandherde ,
Feuerguellen und Brandausbruchstellen ? Wie war die
Zusammensetzung der Brandherde und ihre Verbin¬
dung untereinander ?

3 . Zeigte der Anfangsbrand besonders auffallende Erschei¬
nungsformen und entsprach der Verlaus des Feuers
nicht dem eines normalen Schadenfeuers ? (Explosion
an explosionssicheren Orten , plötzliche Ausbreitung des
Feuers über das ganze Anwesen, Auftreten von Stich¬
flammen usf.)

4. Wurden an der Brandstelle Spuren und Gegenstände
festgestellt und gesichert , die auf die Tat oder den Täter
Hinweisen ? Oder fehlten Spuren , die nach Lage der
Sache hätten vorhanden sein müssen (Knochen , Möbel
an verschiedenen Orten ohne Verbrennungsspuren
usw. ) ?

5 . Gab das Aussehen oder Verhalten des Brandgeschädig¬
ten oder anderer Personen Anlaß zu einem Verdacht
gegen sie?

b. Woher kam der Funke , die Flamme oder die Wärme ,
die den Stoff (ganz gleich, ob festen, flüssigen , stauv -
oder gasförmigen ) in Brand setzte ?

7 . Wie und auf welchem Wege geriet der Funke an den
Stofs ? (Offene Tür , Fenster , Luke, Briefkastenschlitz
ufiv .)

8 . Wurde der Funke absichtlich dort hingebracht oder war
Fahrlässigkeit die Ursache ?

9 . Wenn ja , wer war der Schuldige?
19. Welche Tatsachen sprechen dafür ?
11 . Ist die behauptete Ursache überhaupt technisch möglich

ober wahrscheinlich ? Eine Frage , die am besten der
technisch vorgebildete Feuerwehrführer beantworten
kann.

Konnte sich z . B . der Kohlenstaub nach Art , Menge , La-
gcrungsstellc, -höhe , -zeit und Temperatur von selbst ent¬
zünden oder war eine Wärmemitteilung , (Oesen , Sonne ,
Stich ' lamme, Funke usw . ) zur Inbrandsetzung erforderlich?
Lagen die Voraussetzungen für die Explosion ( eines lust-
fchwebenden Gemisches ) vor ?

Diese und weiter etwa notwendige Fragen an die
Wehrmänner zu richten , bestehen in der Regel auch keine
Bedenken, weil für die Wehrangehörigcn nach den Leit¬
sätzen der Musterdienstvorschri' t — wie eingangs angedeutct
- Schweigepflicht besteht und ein als Hilfspolizeibeamter

bestätigtes Mitglied überdies Gefahr läuft , bei Verletzung
der Schweigepflicht wegen Bruchs des Amtsgeheimnisses
bestraft zu werden.

Wie bereits eingangs erwähnt wurde , soll sich die aner¬
kannte Wehr grundsätzlich darauf beschränken , im Austrage
des Ortspolizeiverwalters diejenigen Gefahren zu bekämp¬
fen , zu deren Abwehr technische Mittel erforderlich sind .
Darüber hinausgehcnde polizeiliche Maßnahmen zu treffen ,
setzt voraus , daß

a) die zuständige Polizei nicht anwesend oder sonst ver¬
hindert ist, einzugreifen und

1>) das Feuer,wehrmitglied . Las dem Publikum gegenüber
in ein Befehlsverhältnis tritt , von der Polizeiauf -
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sichtsbehöröe bestätigt, also Hilfspolizeibeamter ist, oderaber
c ) es sich um ein Eingreifen der Wehrmitglieöer bei Not¬wehr, Notstand oder Nothilfe handelt ; in diesen Fällensind auch nichtbostätigte Wehrmitglieder zum Ein¬schreiten berechtigt . (S . a . Hilfeleistungspflicht bei ge¬meiner Gefahr oder Not , 8Z39o StGB . ) .

In diesem Zusammenhang sei noch auf den für das Reichgültigen Runöerlaß des RuPrMdI . v . 15. 3. 1936 iNMBliB .S . 375 ) hingewiesen, der Klarheit über die Befehlsfnh -
rung usw . bei großen Bränden und Katastrophen schasst .Bezüglich der Brand - und Katastrophenursachenermittlungbesagt er unter Ziffer VII . daß die endgültigen Ermittlun¬
gen der Ursache der Katastrophen die Kriminalpolizei , inOrten ohne staatliche Kriminalpolizei die Gemeinöevoll-
zugspolizei , soweit eine solche nicht vorhanden ist. die Gen¬darmerie führt.

Wenn damit auch zum Ausdruck gebracht ist , daß die
Verantwortung für die Uriachenaufklärnng bei der Polizeiliegt , so ist damit keineswegs beabsichtigt , die Mitarbeit derWehren bei den Ermittlungen etwa zu beschränke« oderganz auszuschalten Die betr . Bestimmung sagt ja ausdrück¬
lich , daß die Polizei die „endgültigen " Ermittlungen führt ,nicht aber , daß sie die Ermittlungen von Anfang an alleinrührt und sie niemand dabei unterstützen dürste. Es hießedas Kind mit dem Bade ansschütten, wenn man die nicht

selten wertvollen , ja für die Untersuchung manchmal ent¬
scheidenden Beobachtungen und Erhebungen der Wehr wäh¬rend der ihr zugewiesenen Tätigkeit an der Brandstelle un¬
beachtet lassen wollte . Es ist vielmehr zu erwarten , daß
jede Unterüichungsbehörde diese fachmännische Unterstüt¬
zung begrüßen und sich die Mithilfe der Wehren bei ihrer
nicht leichten Aufgabe sichern wird . Nur so wird es möglich
>ein , einen der gefährlichsten Volksschädlinge, den Brandstif¬ter , mit Erfolg zu bekämpfen und unser schwer ringendesVolk vor Schaden zu bewahren . Sofortige Feststellung und
strenge Bestrafung des Brenners ist stets die beste Vorbeu¬
gung gewesen und sie wird es auch in Zukunft bleiben.

Anmerkung : S . auch O . Vogel „Wegweiser durchdas Feuerlöschgesetz "
, Kameradschaft - Vcrlagsges . , BerlinW35 , Flottwellstr . 3) ( Preis 2,59 ^ ) .

' ) Abgesehen von den in der Mustersatzung für freiw.
Feuerwehren festges. -Vertragsstrafen , denen sich die Mit¬
glieder freiwillig unterwerfen .

Z Dasselbe dürfte auch >für 8353 6 gelten, obgleich die
FW .-Mitglie - er durch Handschlag verpflichtet sind (aller¬
dings vom Wehrführer ) und in der Satzung ausdrücklich
Schweigepflicht gefordert wird .'

) Neuerdings auch § 353 6 — Bruch des Amtsgeheim¬
nisses .

LsssvkulL -Hufgskvn ißvn kvusnNilvknvn
(Nachdruck verboten .)Die allgemeine Erkenntnis , Latz in einem Zukunfts¬kriege die neue Luftwaffe Gasgefahren auch für die Zivil¬bevölkerung in Stadt und Land mit sich bringen wird , führtzunehmend zu energischen Vvrbeugungsmaßregeln . Fn al¬len Ländern beginnt man daher , mehr oder minder umfang¬reich den Gasschutz schon in Friedenszeiten auszubauen . Esist naheliegend, daß die freiwilligen und Berüfs -feuerweh-ren als schon bisher -wichtigste Organisation zur Bekämp¬fung ähnlicher Gefahren nunmehr überall auch besondersfür den Gasschutz ausgebildet werden . Natürlich ist dieForm der Organisation und Ausbildung noch im Fluh . Beidieser Sachlage verdient die internationale Entwicklung der

wichtigsten Schutzmaßnahmen allgemeine Beachtung.
lieber den Stand des Gasschutzes bei der Feuerwehr inder Tschechoslowakei läßt sich auf Grund eines Vortragesvon Prof . Dr .-Ing . A. Parma als Obmann der dortigen

Chemischen Kommission des Feuerwehrverbandes folgendesBild geben : Dieser Verband hat dort im Jahre 1930 die
„Chemische Kommission " als Glied der „Technischen Kom¬
mission " errichtet und ihr folgende Aufgaben überwiesen:

Feuerwehr - Gasschutz,
Feuerlösch-Apparate ,
Schutzanzüge .
Mitwirkung der Feuerwehren beim zivilen Luftschutz,Feuersichere Imprägnierungen ,Technische Nothilfe und
GesunSungsmaßnahmen gasverseuchter Gebiete .
Die Chemische Kommission hat zunächst in jedem Be¬zirk ihres Landes einen Gau - Referenten ernannt . Dieserwar einerseits Verbindungsglied zwischen der Zentrale undden verschiedenen Feuerwehren -fernes Bezirks , andererseitsist er das Organ der Chemischen Kommission , um die ihmvon dieser auferlegten Ausgaben durchzuführen. Der che¬

mische Referent führt die Aufsicht über die Ausrüstungenivic : Gasmasken , Rettungs -Apparate , Lösch-Apparate usw .Außerdem veranstaltet der Referent 'Fachvorträge , übt be¬ratende Tätigkeit aus und führt Statistik .
Für den Ausbau des zivilen Lustschutzes hat die Feuer¬wehr dank ihrer technischen Ausbildung und Ausrüstungin der Tschechei die leitende Stellung bekommen . Bei ver¬

schiedenen Fragen , die den Feuerwehr - Gasschutz betreffen,wird dabei auch auf, Frieöensverhältnisse Rücksicht genom¬men .
Die Praxis hat nun gelehrt , daß zwei Vortragsstunöenüber Gasschutz, Sie regelmäßig im Stundenplan der Feuer -

wehr-Gauschulen der Tschechei eingefttgt waren , durchausnicht genügten , um die Gau -Referenten mit den nötigentheoretischen Grundlagen vertraut zu machen . Diese kurzeZeit genügte auch vor allen Dingen nicht zu praktischenHebungen in der Gaskammer usw . Fn Vorträgen dieser

8. und 8 Juni 1937 : 75-jähriges Jubiläum der Freiw.Feuerwehr Kehl mit Kreistagung und Krcisappell desKreises Vl (Offcnburg) .
12. und 13 . Juni 1937 : 75jährigcs Jubiläum der Freiw.Feuerwehr Wiesental.
26. und 27. Juni 1937 : 99jähriges Jubiläum der Freiw.Feuerwehr Eppingen.

Art kann man den Teilnehmern nur Grundbegriffe und
Bedeutung des Gasschutzes übermitteln . Für die Gau -Re -' erenten sind daher besondere Kurse veranstaltet worden .Da hierzu Lehrmittel , Sammlungen , Apparate , Laborato¬rien , Gaskammer usw . nötig sind, hält man nun diese Kurseaus der Montanistischen Hochschule zu Pribram ab . Hier im
Institut kür Grubenbewetterung sind alle Hilfsmittel ver¬
fügbar . So ist z. B . die -Gaskammer mustergültig eingerich¬tet, da sie durch einen besonderen Verschluß bei plötzlicherGefahr rasch geöffnet werden kann . Außerdem hat die Gas¬kammer elektrische Beleuchtung , Ventilation und andere
Zweckeinrichtungen. Diente diese Kammer für Gasprüfun -
gen hauptsächlich zur praktischen -Ausbildung der Hörer des
Rettungswesens der Bergwerke, so wird nunmehr auch den
Feuerwehren dieses Ausbildungsmittel zugänglich gemacht .Hierbei behandeln Sie Vorträge und praktischen Hebungenfolgende Gebiete :

1 . Tag : Körperliche Grundlagen des Atmens : schädlicheBestandteile der Luft: Einteilung der Gasschutz -
g-eräte : Grundlagen der Filterapparate .

2 . Tag : Gasmasken und deren Filler . Prüfung der Ge¬
räte und ihre Erhaltung . Gerätewahl . Praktische
Hebungen in der Gaskammer und im Labora¬
torium . Feuerl -öschapparate . Kampfstoffe und
Fragen des zivilen Luftschutzes-.

3 . Tag : Grundsätze des Feuerwehr - Gasschutzes . Sama¬
riterwesen und Gasschutz. Künstliche Atmung .Wiederbelebungs - und Inhalationsapparate .Praktische Uebungen im künstlichen Atmen.

Die Teilnehmer des Kursus befahren zum Schluß die
Silbergruben auf Virkenberg . In dieser tiefsten Grube Eu¬
ropas mit einer größten Tiefe von 1459 m werden weitere
Kenntnisse über Gasschutzgeräte , Feuerlöschapparate usw .vermittelt . Damit der Zweck der Unterweisung sicher erreichtwird , ist die Zahl der Kursusteilnehmer auf 39 beschränkt .Diese Ausbildung hat so großes Interesse gefunden , daß
auch viele Professoren , Ingenieure , Fachlehrer , Apotheker,Drogisten usw . daran teilnehmen.

Gleich zu Beginn der Kurse haben sich auch die weibli¬
chen Mitglieder der Feuerwehren für die Abhaltung beson¬derer Gasschutzkurse für ihre Leiterinnen eingesetzt . DiesemWunsch ist entsprochen worden. Die Teilnahme hat sich da¬bei nicht nur ans die Vorträge , sondern auch ans die prakti¬
schen Uebungen erstreckt.

Jeder Kursteilnehmer erhält eine Bescheinigung. Aufdiese legen die Behörden bei der Vergebung von Konzessio¬nen leim Verkauf von Gasschutzmasken und bei der Ernen¬
nung von Kommandanten für den zivilen Luftschutz Wert .

Tie von der Chemischen Kommission übernommeneKontrolle der an die Feuerwehren gelieferten Gasmaskenund Filter hat sich in der Tschechei bewährt und Bürgschaftiür sachgemäße Ausführung der gelieferten Fabrikate gebo¬ten . Diese Kontrollen haben sich dort auch darum als nötigerwiesen, weil wiederholt direkt lebensgefährliche Bauartender Gasmasken und ihrer Filter festgestellt werden konnten.
Schließlich hat sich die Organisation des chemischenDienstes als wertvoll für die Vervollkommnung der Aus¬rüstung und der Ausbildung der Feuerwehren zur Erhö¬hung ihrer schnellen und nachhaltigen Wirksamkeit bei man¬

nigfachen modernen Hilfsaufgaben als recht vorteilhaft er¬wiesen . Ingenieur P . Max Grempe .
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Am 28 . Februar waren neun Jahrzehnte dahingegangen

>cit dem Brande des Karlsruher Hoftheaters . Es war eine
der fürchterlichsten Brandkatastrophen , die je ein deutsches
Theater heimgesucht haben. Wir müssen , um die Erinnerung
an dieses Unglück wachzurufen, schon die alten Chroniken
ausschlagen .

Am 28. Februar 1847 sollte vor vollbesetztem Hause das
Zugstück „Der artesische Brunnen " über die Bühne gehen .
Alle Vorbereitungen waren getroffen und jeden Augenblick
konnte sich der Vorhang öffnen . Da nahte schon das Ver¬
hängnis : Beim Aufleuchten der Gaslnmpen i n der Hof¬
loge gab es , ohne daß das Publikum es merkte, im Vor¬

zimmer eine Stichflamme . Statt nun den Hahn zur
Loge zu schließen , stellte der kopflos gewordene Anzünder
den Haupthahn ab , so daß überall im Hause die Lichter er -
lvschten . Bei dem völligen Dunkel und durchdringenden
Gasgeruch entstand im Hause begreiflicherweise große Un¬
ruhe . In der allgemeinen Verwirrung und Aufregung
konnte kein Mensch die Ausgänge finden. Inzwischen griff
der um V-6 Uhr im Logen -Vorzim-mer entstandene Brand
auf die zu den Galerien führende Treppe über . Das Feuer
fraß mit unheimlicher Schnelligkeit weiter und eine Viertel¬
stunde später schlugen die Flammen auch in das Innere des
Gebäudes . Greller Feuerschein brach die Finsternis und die
Panik stieg aufs Höchste . Es spielten sich entsetzliche Szenen
ab , fürchterliche Schreie drangen nach außen . In unbeschreib¬
lichem Gedränge strebte man den Türen zu , die bald ver¬
stopft -waren . Viele Menschen stürzten sich von der oberen
Galerie in die zweite und von da in das Parterre . Die
einzige Möglichkeit, ins Freie zu -kommen , war schließlich
noch der Weg über Orchester und Bühne . Allein, nur wenige
fanden ihn . Viele blieben mit zerschmetterten Gliedmaßen
im Parterreraum liegen, andere wurden von den Herunter¬
springenden zertreten , wieder andere
machten den vergeblichen Versuch , zu
den Fenstern emporzuklettern. Es war
ein entsetzlicher Kampf um das nackte
Sein , der für viele ein noch schreckliche¬
res - Ende nahm , indem sie den Flammen¬
tod erlitten oder im Qualm und Rauch
ersticken mußten . Andererseits hatte
mancher Theaterbesucher der rettenden
Tat geistesgegenwärtiger Menschen sein
Leben zu verdanken. Das nach unseren
Begriffen veraltete Theatergebäudc
brannte bis auf den Grund nieder . Nach
Schluß der Löscharbeiten (damals spielte
noch der Feuereimer eine Rolle ) ent¬
hüllte sich an den folgenden Tagen bei
den Aufräumungsarbeiten die ganze
Größe der furchtbaren Tragödie . Man
fand bis zur Unkenntlichkeit verstüm¬
melte und verkohlte Leichen. Die Un¬
glücklichen müssen sich zum Teil -so an¬
einander festgeklammert haben, daß sie
förmliche Knäuel bildeten.

Insgesamt hat der Karlsruher The¬
aterbrand S3 Tote und viele Hun -
derteVerletzte gefordert . Ein Groß¬
teil der Verunglückten, unter denen sich
alle Stände und Lebensalter befanden,war von auswärts gekommen , um sich
durch den Theaterbesuch ein Sonntags -

IM Ksi « >snukvn HBvsIvn
vergnügen zu leisten . Die meisten Opfer stellte man unter
den Besuchern der dritten Galerie fest , es waren Handwer¬
ker , Arbeiter und Bedienstete; so zählte man unter den 63
Todesopfern allein 17 Dienstmädchen .

Am Nachmittag des 4 . Mürz bewegte sich ein unabseh¬
barer Trauerzug vom Rathause nach dem alten Friedhof in
der Kapellenstraß-e , wo die Ueberrestc der auf so tragische
Weise ums Leben Gekommenen, die man in acht Särgen
untergebracht hatte , in feierlicher Weise im gemeinsamen
Grab bestattet wurden .

Heute gibt von dem traurigen Geschehen des 28 . Fe¬
bruar 1847 noch das Grabmal für die damals tödlich Ver¬

unglückten Kunde.
Das furchtbare Branöunglück wirkte

sich insofern für die Menschheit segens¬
reich aus , als die Erkenntnis von der
Notwendigkeit eines zuverlässigen Feuer¬
schutzes vertieft und die Gründung frei¬
williger Feuerwehren in Städten und Ge¬
meinden angeregt wurde.

Die am 37 . Juli 1846 gegründete Dur¬
lacher Freiwillige Feuerwehr , die bei dem
Karlsruher Theaterbrand ihre Feuertaufe
erhielt , erwies sich , wie wir der -Geschichte
des badischen Landesfeuerivehr -Verban -
de -s von Landesfeuerwehrsührer Müller -
Heidelberg in der Tagungsschrift des 21 .
deutschen Feuerwehrtages in Karlsruhe
entnehmen, als eine wohlorganisierte und
gut geschulte Truppe . Ihre Ordnung und
S -chlagfertigkeit bildeten einen wohl¬
tuenden Gegensatz zu der sonst allgemein
herrschenden Verwirrung , sodatz damals
alle Zeitungen des Lobes voll waren über
die vorzügliche Haltung der Durlacher
Wehr . Die von ihr zur Bekämpfung des
Feuers eingesetzte -Spritze der Firma
Carl Metz bewährte sich ausgezeichnet .

Wenn wir die damaligen Verhältnisse aus dem Gebiete
des Feuerschutzes und der Fenerbekämpsung mit den heuti¬
gen vergleichen, erkennen wir mit aller Deutlichkeit die ge¬
waltigen Fortschritte der Technik und Wissenschaft. Sie ha¬
ben , dank deutschen Erfindungsgeistes - und deutscher Tat¬
kraft , mit der Entwicklung nicht nur gleichen Schritt gehal¬
ten , sondern sind dieser vielfach vorausgeeilt . Wenn wir auch
das ungebänöigte Feuer noch immer als ein feindliches
Element betrachten müssen , hat es doch wesentlich- an seiner
Gefährlichkeit eingebüßt, wozu nicht zuletzt auch die Heran¬
bildung der zuverlässigen Schutztruppe unserer Freiwilligen
Feuerwehren wesentlich beitrug . Straffe Disziplin , militä¬
risch - stramme Schulung und die Begeisterung des einzel¬
nen We-Hrmannes zu der freiwillig übernommenen Pflicht
haben eine größten Anforderungen gewachsene Organisa¬
tion geschaffen , die als vorbildlich bezeichnet werden darf .
Auch die in Stadt und Land gedrungene Aufklärung hat ein
Uebrige-s getan , um durch Verhütung von Brandfällen
Volkseigentum z-u schützen und zu bewahren . Daß auch wei¬
terhin dem roten Hahn sein Unwesen gelegt werde , -dafür
werden unsere wackeren Feuerwehren schon sorgen !

Die Brandkatastrophe (DNB -Heimatbilderdienstj

i n » « I?
I ? N ' r" II ft st I
di - - > M

NM )

Das alte Hostheater



WWW

»

Auch Englands Feuer¬
wehr bereitet sich für
Luftangriffe vor.
Ganz England steht im Zeichen der
Abwehrmatznahmen im Falle eines
Krieges. Auch die Feuerwehr trifft
ihre Vorbereitungen und stellte Ver¬
suche an , wie sie ihre Löscharbeiten
durchführen kann , falls die Wasser -
leitungsrohre durch Fliegerangriffe
zerstört sein sollten . Zu diesem Zweck
wurden transportable Bottiche her-
gestelll, die mit Themsewasser gefüllt
werden können und die Zuleitung des
Löschwassers auf mehrere Kilometer
Entfernung gestatten .

(Assvciated -Pretz-M .)

Lnglsnrß bsul l-ußlsvkulL aus
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Die Vorsorge gegen Fliegerangriffe und ihre Folgen Bei - en Anwärtern muß es sich um körperlich tauglichewird in allen Sttzgten mit gesteigerter Intensität betrieben . Männer handeln , die allen Situationen gewachsen sind. ZurWie in Deutschland , so ist auch anderwärts die Feu . rivehr Beschaffung der Ausrüstung wird jedem Freiwilligen einals besonders wichtiger Faktor in die Abwehrmaßnahmen Betrag von 3 Pfund sca . 38 Marks und weitere 3 Pfund
einbezogen , wie bei uns kommt ihr auch im Ausland eine eingeräumt .
besondere Verantwortung zu . H r ! f s f e u e r w -e h rst a t i o n e n werden in allen

So wird aus England gemeldet , daß dort das britische Feuerbezirken Großbritanniens neu eingerichtet werden .Innenministerium im Zuge der allgemeinen Maßnahmen Diese neuen Stationen sollen mit den neuesten technischenzur Luftabwehr die Ausstellung eines zusätzlichen Feuerwehr - BekämpsungZmitteln ausgestattet werden . Ein weitver -
korps von 2 0 0 0 0 0 Bl ann gefordert hat . Wichtigste Aus - zweigtes P a t ro u i l l e n s y st e m wird dafür sorgen , daßgäbe dieser Fcucrwchrtruppe ist die Bekämpfung der durch jede einzelne Straße unter ständiger Bewachung steht . DieseFliegerbomben verursachten Brände . Patrouillen sollen motorisiert und mit vollständigen Feuer -

Dem großzügigen Plan zufolge sollen Englands be - wehrgeräten versehen werden , um kleinere Brände selbst
baute Flächen in vier Gruppen eingeteilt werden . Die loschen zu können . Bei Feuersbrünsten größeren Ausmaßes
Fetterschutzmaßnahmen werden entsprechend dem bestehenden werden natürlich die schweren Löschzüge der Zentralstationen
Gesahrcnrisiro Anwendung linden . Nach Ansicht der Fach - alarmiert werden . Darüber hinaus ist die Errichtung zahl -
Icute dauert die Ausbildung eines erstklassigen Feuerwehr - reicher Feuerpo st e n mit Handlöschgeräten geplant . Diese
mauns drei Monate , vorausgesetzt , daß er sich wöchentlich Posten -sollen an besonders gesähröeten Punkten stationiert
einmal abends einer 2—Mündigen Uebung unterzieht . Man werden .
geht bei den Abwchrmaßnahmeu von der Tatsache aus , daß Bei der Rekrutierung der Feuerwehrleute hat man dieein modernes Kampslugzeua bis zu l0l !0 Brandbomben mit Jahrgänge zwischen 26 und 60 Jahren im Auge . In erster
sich führt . Bei dieser Anzahl liegt die Gefahr vieler Linie sollen ehemalige Spritzenlcute und frühere PolizistenBrand c greifbar nahe , und man rechnet , daß für Groß - herangcholt werden , wenn diese noch die physischen Voraus -
London allein 20000 zusätzliche Feuerwehrleute erforderlich setznngen für den anstrengenden Dienst erfüllen . Im übri -
sind , um im Ernstfälle einzuschreiten . gen aber sollen die einzelnen Feuerwehrstationen gcignete

Kräfte für den Hilfsdienst selbst heranbildcn . Die Maßnah¬
men erstrecken sich auch auf Frauen . Wenn diese auch nicht
für den aktiven Löschdienst herangezogen werden , so sollen
sic doch Hilfsarbeit leisten , beispielsweise als Feuermclöe -
riunen und tätige Helferinnen bei Rettungsarbeiten .

Neben dem eigentlichen Feuerwehrdicnst werden noch
zahlreiche Hilfskräfte notwendig fein . Hierbei wird an erster
Stelle an Wachmänner , Telefonistinnen , Elektriker , Last-
wagcnchauffeure und Radfahrer gedacht, die alle eingesetzt
werden , um im Ernstfälle die Aufrechterhaltung der Tele¬
grafen - und Telefonverbiuöungen zu gewährleisten . In der
amtlichen Verlautbarung heißt es , daß die im Frieden gegen
Feuersgefahr am besten geschützten Bezirke , im Falle eines
Krieges am meisten gefährdet seien . Das klingt paradox ,
entspricht aber durchaus den Tatsachen , wenn man sich ver¬
gegenwärtigt , daß gerade die dichtbesiedelten -Gebiete über
mustergültige Feuerschutzcinrichtungen verfügen , daß aber
dieselben Gebiete im Kriegsfälle viel mehr den Bomben
anSgesttzt stnd als beispielsweise ländliche Bezirke .

kvuenlüsvkLÜgv in Knün
Durch einen Runderlaß des Reichssührers SS . und

Ehef der deutschen Polizei werden die Feuerlösch -
fahrzeuge , die bisher roten Anstrich hatten , in ihrer
Farbe den Polizeifahrzeugen angcglichen . Tic Fahrzeuge
der Fcn rlöschpolizei werden in Zukumt grünen An¬
strich erhalten und werden auch nicht mehr wie bisher ein
Stadtwappen , sondern das Hoheitszeichen der
Polizei führen .
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Am 14. und 15. Februar ö . I . durcheilte von Tokio aus
folgende Mitteilung den Aether und die Zeitungen der
Welt :

Im chinesischen Theater der mandschurisch -koreanischen
Grenzstadt Antung brach ein Brand aus , der bisher etwa
700 Tote geiordert hat . Mehr als 200 Personen werden ver¬
mißt . Die Zahl der Verletzten ist unübersehbar . Die Opfer
sind meist Frauen und Kinder , aber auch viele Helfer aus
Militär und Polizei .

Das schreckliche Unglück entstand durch sahrlä ssige s
Umgehen mit einer offenen Kerze hinter der
Bühne . Die Bühnendekorationen fingen Feuer , das auf die
hölzernen Galerien und sehr bald auf das ganze Holz -
gebände und etwa 50 anliegende Häuser Übergriff.

Es ereigneten sich furchtbare Szenen , da die 1500 Besu¬
cher , die aus Anlaß des chinesischen Neujahrs gekommen
waren , in wilder Flucht die Ausgänge versperrten , wobei
Frauen und Kinder erstickten oder zertrampelt wurden . Po¬
lizei und Militär sperrte die Stätte des Grauens ab , nach¬
dem Dach und Galerien eingestürzt ivaren und jede weitere
Rettung aus dem Flammenmeer unmöglich wurde.

Beim Lesen dieser Nachricht packte einem das Grauen -
Sie stößt bei uns zugleich aber auf Kopsschütteln, denn der¬
artige Theaterbrandkatastrophen kennt man bei uns , Gott
sei Dank , nicht mehr .

Theater in China — nur die wenigsten Europäer kön¬
nen sich davon eine Vorstellung machen . Meistens sind es
Wandertruppen , die Vorstellung geben . Ein primitives Ge¬
bäude aus Vambusgeflecht und rohen Holzbalken wird er¬
richtet . Ueberall liegen Matten umher , dazu Lampions , die
das Innere eines solchen Theaters notdürftig beleuchten .
Notausgänge , Feuerschutzmatznahmen — ja
selbst die primitivsten Handfeuerlöscher, kennt man
nicht ! Aber ungeniert zünden sich die Besucher ihre Pfei¬
fen und Zigaretten an, unbesorgt werfen sie die noch glim¬
menden Zündhölzer auf die trockenen Bambusmatten , auf
denen die Chinsen, wie die Pöckelheringe zusammenge¬
pfercht , mit der ganzen Familie hocken . Sie haben sich häus¬
lich niedergelassen! denn die Theatcraufführungen dauern
meist acht Tage lang — Tag und Nacht ! Nur die Schauspie¬
ler wechseln sich ab — das Publikum bleibt dasselbe. Man
kann ja zwischendurch immer ein NikFerchen auf der Matte
machen .

Am 25. Mai 1845 sollte sich in solch einem chinesischen
Wandertheater , das seinen primitivest Bambusbau in Kan¬
ton ausgeschlagen hatte, die furchtbarste Brandkatastrophc
ereignen , die die Weltgeschichte im Theaterleben kennt . Zu
Ehren des chinesischen Kriegsgvttes Kuan Mi hatten die
Schauspieler ihr Theater aüfgebaut . Ein riesiger Wambus-
bau kür 4M1 Personen , dazu eine Menge Buden für Zau¬
berer und Gaukler und für die Schauspieler , die gerade
nicht bei der Vorstellung beschäftigt waren . Das Theater
war bis auf den letzten Platz besetzt. Man spielte schon den
dritten Tag , am 26. Mai war der Höhepunkt. Zu Ehren des
.Kriegsgottes Kuan M hatte man mitten auf der Bühne ei¬
nen Opferalter ausgerichtet, auf dem eine offene Flam¬
me züngelte . 4000 Menschen sahen begeistert auf diese zün¬
gelnde Flamme . In starren Masken , mit wundervoll ge¬
stickten Kostümen bewegten sich die Schauspieler auf der
Bühne . Auch die Frauenrollcn wurden nur von Männern
dargestellt, denn seit dem Tag , als sich einmal ein „Sohn
des Himmels "

, der chinesische Kaiser Chiang - Lung, in eine
Schauspielerin verliebt und sie geheiratet hatte — zum Un¬
glück für sein Land — , war es verboten , Frauen auf die
Bühne zu bringen . Das Publikum klatschte freudig begei¬
stert, als der böse Dämon von dem tapferen Ritter besiegt
wurde . Aber der Löse Dämon rächte sich auf fürchterliche
Weife . Als der Schauspieler von der Bühne abtreten wollte,
stieß er mit seinem steifen Kostüm an einen Bambusschirm.
Dieser fiel um, stürzte auf den Opferaltar , wo die zün¬
gelnde Flamme ihn sofort in Brand setzte.

Der Wandschirm brennt lichterloh — umherliegende
Matten fangen Feuer ! Mit tierischem Schrei stürzen die
Schauspieler von der brennenden Bühne . Sie lassen die

Bühnen ür offen , der Zugwind peitscht die Flammen auf —
in wenigen Sekunden steht der ganze Theaterbau in Flam¬
men ! 4000 Menschen im Flammenmeer - und nur e i n
Ausgang ! Eine Panik bricht aus , die nicht zu beschreiben ist.
Alles drängt zur einzigen Tür , rücksichtslos wird alles nie¬
dergetrampelt ! Im Nu hat sich vor der Ausgangstür ein
Berg von Leichen gebildet, der auch noch diesen Ausweg ver¬
stopft ! In weniger als drei Stunden war das gesamte The¬
ater mit allen umliegenden Buden ein Schutthaufen.

Furchtbar war die Brandkatastrophe dieses Theaters in
Kanton . Ueber 2 000 verkohlte Leichen holte man
unter den Trümmern hervor . Die meisten waren nicht zu
identifizieren . Ganze Familien waren umgekommen ! Die
größte Theaterbrandkatastrophe , die die Weltgeschichte
kennt !

Dies geschah vor 90 Jahren . Aber die Theaterverhält¬
nisse besserten sich nicht . Immer wieder brannten in China
Wandertheater ab und forderten Menschenopfer . In Peking
brannte 1850 ein Wandertheater nieder und über 1000 Men¬
schen verloren ihr Leben . 1871 forderte in Shanghai ein
Theaterbrand 990 Leichen , 1872 war Tientsin der Schauplatz
einer Katastrophe, die 700 Menschenleben forderte ! Erst vor
zwei Jahren , im März 1935 , kostete ein Dheaterbranö bei
Tientsin 220 schaulustigen Besuchern das Leben . Und heute ?
Wieder durcheilt eine Nachricht den Aether : 000 Menschen
beim Theaterbrand in Antung umgekommcn! Das Wander¬
theater blüht in China — und mit ihm blüht dort die Ge¬
fahr der Theaterbrandkatastrophen , die in Europa gottlob
ausgechlossen sind.

Die Geschichte kennt unzählige Theaterbrände . Ein
Statistiker hat ausgerechnet , daß allein in dem Vierteljahr -
Hundert zwischen 1800 und 1885 nicht weniger als 446 The¬
ater niederbrannten . Unter dem Eindruck solcher Zahlen ist
cs kein Wunder , daß der berühmte französische Gelehrte
Verth elot am 12 . Mai 1887 als Unterrichtsminister eine
Anfrage über die Opöra Comigue mit den pessimistischen
Worten erwiderte : „Da alle Theater einmal brennen , kön¬
nen wir wahrscheinlich anneymen , daß auch die Opöra Comi¬
gue eines Tages brennen wird . . .

" Was prompt vierzehn
Tage später geschah ! ,

„Alles gerettet !" so lauteten die historisch gewordenen
Worte des ersten Pvlizeiberichts über den Ring theater¬
brand am Abend des 8. Dezember 1881 in Wien . Ein
großer Teil der Theaterbesucher hatte sich ins Freie retten
können . Dann waren die Treppen plötzlich leer. Also nahm
man an , daß sich niemand mehr im Theater befände, eine
Annahme , die im Polizeibericht sofort amtliche Gewißheit
wurde . Eine halbe Stunde später aber stürzte ein Sicher-
heitswachtmann mit allen Zeichen des Entsetzens herbei und
meldete , daß er im dritten Stockwerk durch den Qualm
hindurch einen großen Haufen vvn Leichen gesehen
Hütte. Vis Mitternacht wurden 140 Todesopfer geborgen.
Es dauerte dann aber Wochen , bis endgültig feistgestellt
wurde , daß insgesamt 396 Menschen in jener Tczcmbernacht
des Grauens umgekommen ivaren .

Wie bei fast allen großen Theaterbrändeu , waren es
auch in Wien nicht die Flammen , nicht der erstickende
Qualm , der die meisten Qpfer forderte , sondern das Ent¬
setzen . die P anik , die die Menschen das Unvernünftigste
tun ließ, waS sie in ihrer Lage tun konnten . So kommt es ,
daß bei Theaterbränden immer wieder Hunderte von Men¬
schen ums Leben kommen , während zum Btstspiel der ge¬
waltige Brand , der in der Nacht zum 5. Mai 1842 in Ham¬
burg viertausend Häuser in Schutt und Asche legte , nur
123 Menschenopfer forderte . Im Wiener Ringthcater öffne¬
ten sich die Türen nach innen , eine Tatsache , die die Ret¬
tung nicht zu erschweren brauchte. Aber die von grauenvol¬
ler Angst gejagten Massen warfen sich gegen die Türen —
und fingen sich in der eigenen Falle . Denn als die , die der
Tür am nächsten standen , merkten, daß die Türen nach in¬
nen gingen, war es zu spät . Viele Dutzende standen hinter
ihnen wie eine Mauer , drängten mit solcher Wucht nach

Lscvencr» Mncvciicrkcvcr vcrslcvcrlmK «czellscvsll
6egrüncket 1823 in Mucken
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vorn , daß die Tür solange gesperrt wurde , bis sie zu einer
Tür des Todes wurde .

Die letzte große Theaterkataftrvphe , die sich in Europa
ereignete, war der Brand des Madrider Teatro Nv -
ve addaes , bei dem am 28. September 1928 mehr als 80
Menschen verbrannten , erstickten oder in der allgemeinen
Panik zu Tode getreten wurden . Es war das volkstüm¬
lichste Theater der Stadt , wo meist Katastrophenstücke ge¬
spielt wurden , Schiffsuntergäüge , Explosionen und Feuers¬
brünste . . . . Am Katastrophenabend stand aber ein harm¬
loses Singspiel auf dem Programm . Zum Glück war es ein

schöner Herbsttag , der ins Freie lockte , so daß das Theater
nur schwach besucht war .

In den Jahren vor dem Weltkrieg waren es zwei große
Theaterbränöe in den Vereinigten Staaten , die
durch ihre Begleitumstände zu großen Skandalen wurden .
Bei dem Theaterbrand in Boyertoivn in Penusylvanicn
sind 200 Menschen ums Leben gekommen .

Die größte amerikanische Dheaterkatastrophe war der
Brand des Chikagoer Jroquvis - Theaters . bei
dem über 600 Todesopfer zu beklagen waren , meist Frauen
und Kinder .

„Uviligvi * flonisn — bvsvklllr mvin Usus !"
Wer kennt nicht diesen frommen Spruch an Hauswän -

dcn und Dachgiebeln? In vielen deutschen Gauen ist -er
noch anzutresfen. Vielfach ist der Spruch auch lediglich die
Ueberschrift zum Bildnis dos heiligen Florian , wie er , als
Riese über einigen brennenden Häusern stehend , einen
Scheffel Wasser darüber ausgießt . In der Hauptsache findet
man wiche Votivgemälde auf dem Lande . Sie drücken das
an sich begreifliche Verlangen aus , für die oft weit abgele¬
genen Wohnstätten einen Schutz zu erflehen. Dabei ist der
Unterschied nicht groß, ob es sich um Wohnstätten handelt , die
aus früheren Jahrhunderten zu uns herüberragen , oder
von modernen Menschen erbaut wurden und bewohnt wer¬
den . Vereinzelt trifft man den frommen Spruch auch noch
in den Städten an. Allerdings dürfte es sich nur um Häuser
in uralten Stadtteilen handeln , an Lenen der Spruch und
das Bild mehr kuriositäthalber stehen blieb .

Der Bittspruch und das Gemälde des heiligen Florian
sollen religiös empfindenden Menscheil eine gewisse
Beruhigung geben . Denn die übertriebene Angst vor der
Feuersgefahr , sei es bei Gewittern oder bei sonstigen An¬
lässen , ist eine Selbstqual , die das Leben zu verbittern ver¬
mag . Verwerflich aber wird diese Schutzsuchung , wenn sie
zum Fatalismus ausartet . Es gibt Menschen , die es sich
leicht machen , indem sie die gesamte Feuerverhütung dem
heiligen Florian aufbürden . Und darüber hinaus wird es
viele geben , die ihm auch noch die Feuerbekämpfung durch
ein Wunder zumuten . Wenn dann bei einem Brande der
heilige Florian versagt, ist eS eben eine noch höhere Macht
gewesen , die den Heiligen von seinem Rettungswerk aus¬
schaltete . Es bleibt dann nichts übrig , als sich zu fügen, die
Hände in den Schoß zu legen und zuzuschcn, wie Hab und
Gut verbrennen .

Gegen diesen Fatalismus muß in deutschen Gauen mit
allen Mitteln angekümpft werden . Es gibt keine hypnotische
oder geistige Feuerverhütung oder gar Feuerbekämpfung.
Wenn zum Beispiel der Blitz die kuriosesten Kunststücke
macht und einmal auf seinem genommenen Wege nicht zün¬det, so ist dies keine mystische, sondern eine metaphysische
Angelegenheit. Oder wenn bei einer größeren Feuers¬
brunst ein Haus selbst ohne jeglichen Schutz vom Feuer ver¬
schont wird , so ist letzten Endes auch dies auf Einflüsse zu -
rückzusührcn , die natürlich erklärbar sind . Wir wissen ge¬
nug von zündenden Blitzschlägen in Häusern , die mit Blitz¬
ableitern versehen sind und wissen von alten Häusern , die
schon einige Jahrhunderte stehen und ohne jeden Blitzab-
leiterichutz vom Blitzschlag verschon blieben . Denn wie der
Blitzableiter nicht ausschließlicherSchutz , sondern nur Häufig¬
keitsschutz ist , abhängig von kosmischen und physikalischen Ein¬
flüssen, so ist auch manche Gegend durch ihre Boöenbeschaf -
fenheit diesen Einflüssen unterworfen . Wir finden daherGebietsteile , in denen jahrzehntelang kein Blitz schlägt,während andere Gegenden wieder bei jedem Gewitter von
Blitzschlägen betroffen werden.

Diese kosmischen, metaphysischen oder Physikalischen Ein¬
flüsse smd aber noch lange keine höhere geistige Gewalt im
religiösen Sinne . Es ist daher ein Unding , den Feuerschutzund die Feuerbekämpfung ausschließlich dem heiligen Flo¬rian zu überlassen . Der fromme Brauch wird aber direkt
zum Verbrechen , wenn man dieserhalb jede Feuerschutz¬
maßnahme außer Acht läßt . Ein guter Blitzableiter ist im¬mer noch eine bessere Feuerverhütung und eine richtig an¬gelegte Zysterne bei entlegenen Wohnstätten in wasserarmenGegenden ober ein Brandweier in kleinsten Ortschaften undWeilern geben mehr Sicherheit in der Feuerbekämpfung,als ein unvernünftiges Vertrauen zu einer mystischen An¬
gelegenheit. Wenn dann gar noch Schaumlöscher oder eine

kleine Motorspritze vorhanden sind, so ist der Feuerschutz
real und der Wirklichkeit entsprechend .

Ein solcher Feuerschutz entspricht auch unserem heutigen
Empfinden mehr und vermag zudem den Forderungen der
Zeit gerechter zu werden. Den Zufälligkeiten , oder — besser
gesagt — den Gesetzen gegenüber , mit denen die Natur und
ihre Gewalten in der Vernichtung arbeiten , dürfen wir uns
nicht tatenlos in Ergebenheit zufrieöengeben. Wir können
es uns auch zudem nicht leisten , Hab und Gut unseres
Volkes wehrlos kosmischen und metaphysischen Einflüssen
preiszugeben

(Schluß folgt)

Hnsvknißlvn
Für den Badischen Londesfeuerwehrverband und die

Kreisverbände gelten folgende Anschriften :
Badischer Landesfeuerwehrverband Sitz : Heidelberg
Präsident : Friedrich Müller , Heidelberg, Haupt¬

straße 73, Telefon 5092
Sekretariat : Heidelberg, Keplerstraße 19

I . Kreis Konstanz:
Julius Eh inger , Singen a . H . , Kreis¬
feuerwehrführer

11 . Kreis Villingen :
Alfred Wehrle , Furtwangen , Kreisfeuer¬
wehrführer

III . Kreis Waldshut :
Karl Metzger , Rheinfelöen (Baden ) , Kreis¬
feuerwehrführer

IV . Kreis Freiburg :
Branddirektor Scholl , Freiburg i . Breisgau ,
Kreisfeuerwehrftthrer
Geschäftsstelle : Rotteckstr . la . Diensthunden :
vorm . 8-— 12V-, nachm . V-3—V-7 ) , Samstag
8—1 Uhr.

V . Kreis Lörrach:
Ludwig Ar gast , Lörrach , Kreisfeuerwehr¬
führer

V l Kreis Offenburg :
Emil Kreß , Lahr/Baden , Kreisfeuerwehr¬
führer

VII . Kreis Baden :
Ludwig Hehn , Achern , Kreisfeucrwehrführer

Vlll . Kreis Karlsruhe :
Branddirektor Gustav Forschner , Pforz¬
heim, Kreisfeuerwehrführer

IX . Kreis Mannheim :
Hans Weisbrod , Weinheim a . ö . B ., Kreis¬
feuerwehrführer

X . Heidelberg :
Adam Schumacher , Epsenbach , Amt Sins¬
heim a . d . E. , Kreisfeuerwehrführer

XI . Kreis Mosbach:
Andreas Roos , Wertheim a . M . , Kreisfeuer -
wehrführer .

ilvn ksrUsvkvn Hfvki«vn
Baiertal . ( 7 5 Iahre Frei w . Feuerwehr ) . Bis

zur Mitte des vorigen Jahrhunderts kannte man in Deutsch¬land noch kein geordnetes Feuerlöschwesen. Tie fortschrei¬tende Technik mit ihren immer größeren Brandgefahrenund nicht zuletzt die wachsende Erkenntnis , daß Brand¬
schaden sich in der Regel auf den Einzelnen nicht abgrenzenläßt , sondern im wahrsten Sinne des Wortes ein Verlustfür die Allgemeinheit bedeutet, hat im Laufe - er Jahre der

Freiiv . Feuerwehr erhöhte Aufgaben zugewiesen . Der Geistder Volksverbundenheit , der Hilfsbereitschaft und der ein¬
satzbereiten Nächstenliebe mögen die Gründe gewesen sein ,die vor 75 Jahren die Freiwillige Feuerwehr ins Leben
riefen. Das Motto : „Einer für alle und Alle für Einen "
hat seitdem längst lebende Gestalt angenommen.Unter dem Vorsitz von Müllermeister Friedrich Goos
wurde daher am 23. Februar 1802 die Freiw . Feuerwehr
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Baiertal aus der Taufe gehoben . Die ersten Mitgliederver -
zeichnisse weisen 28—30 Namen , Bürger aller Berufsklassen,
auf . Die Gründer sind heute alle zur großen Armee abge¬
rückt. Treue und Kameradschaft bis in den Tod ist über¬
haupt ein Charakteristik».»» der Feuerwehrmänner . Durch¬
geht man die Jahresberichte , so findet man selten Abgänge
außer durch Tob bedingte.

Der Gründer und erste Kommandant Friedrich Goos
amtierte von 1862—1878 . Sein Nachfolger, Kaufmann
Friedrich Eichhorn leitete die Wehr von 1878—1884 . Die
folgenden 22 Jahre l1884—1608 ) stand Steuereinnehmer
Johann Eichler der Wehr vor . Die Härten des Alters
zwangen ihn jedoch , das Amt niederzulegen , das durch Neu¬
wahl an Maurermeister Georg Kissel kam. Unermüdlich
arbeitete dieser an dem Aus - und Aufbau der Wehr und mit
Umsicht und Gewissenhaftigkeit hat er sie geführt . Die mei¬
sten Kameraden zogen 1614 ins Feld und mit den Wenigen
führte er den Verein durch schlimme Kriegsjahre . Und als
i »n Jahre 1918—16 die kriegsmüden Kameraden nach Hause
kamen , da fanden sie sich bald wieder zusammen, alle , soweit
sie znrückkamen vom großen Völkerringen . Bei der ersten
Generalversammlung wurde der Vorkriegskommandant
Georg Kissel iviedcrgcwählt. Fünf Kameraden fehlten beim
großen Appell,' sie haben im Kampf um ihre Heimat , für
Volk und Vaterland ihr Herzblut vergossen . Es sind dies
Jakob Baierer , Mathias Zuber , Georg Eichler ,Ludwig K i s s e l und Johann Stather .

Johann Eichler , Werkführer , nahin nach dem Tode
Georg KisselS 1628 die Führung , die er bis zur Neurege¬
lung , die im Jahre 1 !M im Reiche einheitlich vollzogenwurde , Leibehielt, wonach er wegen Ueberschreitung der
Altersgrenze als Ehrenwehrführer ausschied . Seitdem steht
Dreschmaschinenbesitzer Wilhelm Filsinger , der die
Schwetzinger Fouerwehrschule besucht hat . der Wehr vor und
betreut sie mit ihren neuen Aufgaben mit vorbildlicher Hin¬
gabe.

Heute zählt die Wehr 66 Mann . Eine stattliche Zahl Ka¬
meraden konnten im Laufe der Jahre auf eine 25- , 40- und
SOjährige aktive Wehrmannstätigkeit zurückblicken . 2S Kame¬
raden stehen über 2S Jahre im aktiven Dienst und konntenbei der letzten Generalversammlung für das neue Feuer -
ivehrehrenkreuz vorgeschlagen werden . Maurermeister Aug.Blauer und Bahnarbeiter Heinrich Zuber können die¬
ses Jahr aus eine SOjährige Veretnsangehörigkeit zurück-
blickcn.

Ein Blick in die Brandstatistik zeugt von der selbstlosen

Arbeit und welches Maß von volksgemeinschaftlicher Arbeit
von den Wehrmännern geleistet worden ist . Oftmals mußte
in benachbarten Orten die Wehr helfend einspringen. Die
früher vielfach unvollkommenen Geräte , die Wasserent¬
nahme aus dem Gauangelbach und den Pumpbrunnen war
immer schwierig . Erst im Jahre 1628 brachte die neuerbaute
Wasserlei ung eine Erleichterung .

Frohe Feste vereinte immer im Gleichmaß die Kamera¬
den , doch das schönste aller Feste war das SOjährige Stif¬
tungsfest im Jahre 1913 , das gleichzeitig mit der Weihe der
chönen Fahne verbunden war . Sie ist ein herrliches Symbol
der Einheit , der Zusammengehörigkeit . 75 Jahre hat die
Freiwillige Feuerwehr ihren Dienst getan. Sie ist stolz
darauf , die älteste Wehr des Kreises 10 zu sein. Durch die
Neuordnung des Feuerlöschwesens unter einheitlicher Füh¬
rung steht die Wehr unter polizeilicher Befugnis, ' es sind
ihr daher auch wieder neue Ausgaben zugewiesen . Das
75jährige Jubiläum bedeutet daher nicht nur einen Rück¬
blick , sondern ein Bekenntnis zu der Verpflichtung, weiter¬
hin den Geist des Gemeinsinnes , der Opferwilligkeit und
der Disziplin aufrecht zu erhalten , weiterhin sich einzusetzen
zum Nutzen des Einzelnen und zum Wohle der Gesamtheit.
Mögen sich auch fernerhin junge Männer finden, die sich zu
diesem Gemeinschaftsdienst entschließen . Mit diesem Wunsche
begrüßen wir die Wehr zu ihrem 7Sjährtgen Bestehen , das
hoffentlich im Lause des Sommers festlich begangen werden
kann. Georg Lutz .*

Freiburg i . Br . ( F ü h r e r v e r s a m ml u n g >. Dieser
Tage hatte die Branddirektion zu einer Führer - und Unter¬
führer -Versammlung eingeladen , »n der fünf, zum Teil sehr
wichtige Punkte auf der Tagesordnung standen.

Punkt 1 betraf den Korpsball , und zwar die Frage ,
ob derselbe nun noch stattfinden soll oder nicht . Es bedurfte
hierzu wirklich keiner großen Aussprache, denn einstimmig
erfolgte dessen Annahme . Kein Wunder , ist doch dieser Ball
das große Ereignis für Freiburg , bei welchem die durch die
Branddirektion zusammengestelltenEinlagen durch ihre Ori¬
ginalität ganz besonders hervorragen und jedesmal zu einer
wirklich gemütlichen Stimmung bettragen . Traditionsgemäß
hätte der Ball eigentlich im Februar stattfinöen sollen , doch
»vurde . durch die kurze Fastnachtszett bedingt , derselbe nun
au » 10 . April verlegt . Eine Kommission von acht Mann
wurde zur Ausführung des Programms gewählt und soll
bereits in den nächsten Tagen die Arbeiten ausnehmen.
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Punkt 2 , wohl her wichtigste unö einchneidendste Punkt
her Tagesordnung betraf die evtl , vorzunehmenden Aende -
rungen beim Ausscheiden der über 66 Jahre
alten Mitgliederöer Wehr , was nach den gesetzlichen
Bestimmungen zum 1. April ds . Js . zu erfolgen hat . Herr
Branddirektor Scholl gab die näheren Erläuterungen
hierzu und gab die Namen derjenigen Mitglieder bekannt ,
die durch das Gesetz in Frage kommen . Da diese Aenöerung
besonders verdiente Männer in wichtigen Führerstellungen
betrifft , bat Herr Branddirektor Scholl dieselben , vorerst
noch in ihren Stellungen zu bleiben , bis von höherer Stelle
aus der Befehl zum Ausscheiden erfolgt .

Punkt 3 betraf die in unserm Korps geführte Unter¬
stützungskasse , deren Zweck und Verwendung , durch
Herrn Branddirektor Scholl näher erläutert wurde . Hierbei
wurden die durch diese Kasse getätigten sozialen Taten be¬
sonders lobend erwähnt .

Zu Punkt 4 referierte Herr Branddirektor Scholl über
die Stellen der Feuer löscht nspektoren und Vezirksbranö -
meister , die nach den neuesten Bestimmungen in einer Per¬
son vereinigt werden sollen .

Punkt S ergab eine größere Aussprache , betraf er doch
die sehr wichtige und einschneidende Frage der gültigen
Uniform beim Ausscheiden aus dem aktiven Dienst in
die Altersabteilung . War dies bisher eine einfache Sache ,
so hat sich dies seit dem Uebertritt in die Feuerlöschpolizei
geändert , weil die Uniformierung ganz anders ist. Einstim¬
mige Annahme fand dann der Standpunkt des Herrn Brand¬
direktors Scholl , daß jedes in die Altersabteilung über¬
tretende Mitglied in der zum Zeitpunkt des Uebertritts
innehabenöen Charge und mit der dazu gehörenden Uni¬
form den Uebertritt zu vollziehen hat .

Damit war die Tagesordnung erledigt und mit einem
dreifachen Siegheil konnte die angeregt verlaufene Ver¬
sammlung geschlossen werden

*
Krumbach (Generalversammlung ) . Anläßlich der

ersten Generalversammlung dep neugegründeten Freiw .
Feuerwehr Krumbach hatte Wehrführer Pg . Mus fl er
feine Mitglieder am 27 . Februar , abends 8 Uhr , ins Gast¬

haus zur Krone eingeladen . Die Eröffnung und Bekannt¬
gabe der reichhaltigen Tagesordnung geschah durch den
Wehrführer , welcher die Mitglieder aufs herzlichste begrüßte .Nach Bekanntgabe der tadellos geführten Jahresrechnung
durch den Kassenwart , verlas der Schriftwart den Jahres¬
bericht feit Gründung der Wehr , welcher ein lebendiges
Bild von der arbeitsreichen Tätigkeit aufwies . Mit Dankes¬
worten des Wehrführers wurde nach erfolgter Rechnungs¬
prüfung dem Kassen - und Schriftwart für ihre gewissenhafte
Amtsführung einstimmig Entlastung erteilt . Die Aushändi¬
gung verschiedener Bekleidungssachen an die Mitglieder
wurde auf den angelegten Karteiblättern durch Unterschrift
Ser Empfänger bescheinigt und hernach die Karteiblätter zur
Prüfung und Aufbewahrung an den Gerätewart übergeben .
Hierauf erfolgte die Bekanntgabe der Steuerordnung für
die Erhebung einer Feuerschutzabgabe in der Gemeinde
Krumbach . Alle seuerlöschdtenstpflichtigen Personen , welche
in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben und in der Freiw .
Feuerwehr keinen Dienst leisten , haben zu den Kosten der
Einrichtungen und Anstalten der Gemeinde für das Feuer¬
löschwesen eine jährliche Abgabe zu entrichten . Die Bemes¬
sung der Abgabe erfolgt in vier Abgabestufen und tritt am
l . April ü . I . in Kraft . Nach Erledigung der anschließenden
regen Aussprache der Mitglieder konnte Wehrführer Pg .
Muffler mit Dankes - und Aufmunterungsworten an die
32 Wehrmünner mit einem dreifachen Siegheil auf den
Führer die schön verlaufene Versammlung , an welche eine
echte frohe Kameradschaft sich anschloß , schließen , mit dem
Motto : „Gott zur Ehr , dem Nächsten zur Wehr ".

vi - snienbungen KsssvkulLlekngsng
Der nächste Gasschutzlehrgang findet vom 26. bis 36.

April 1937 statt . Rechtzeitige Anmeldung ist dringend ge¬
boten , da die Plätze erfahrungsgemäß stets sehr schnell be¬
setzt stnö.
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für Feuerwehr , Polizei , Sanitäter ,
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Albert Hilbert K G .
Unisormsabrik

Rastatt. Gegründet 1872
Vertr. : I .Weber, Mngsheim (Baden)

Merwehr -Zuche
nach Vorschrift sowie alle anderen
Uniform - Tuche in verschiedenen
Qualitäten liefert 28v

Aug . Thomas
Tuchfabrik .. Kirchberg/Sa.
Gegründet 1 » 7 4 >
Verlangen Sie kostenlos
Muster unter Angabe der Farbe

Die neue

Fkmmhr - Wtzt
eigene Herstellung , sowie

Achselstücke 327
Koppeln m. Schulterriemen

Faschinenmesser
Portepees

MH .LrniMidW -,
Adolf Hitlerstr . 159 Gegr . 1886

Sämtl . Druckarbeiten
liefert gut , billigst und in kürzester Frist

Ernst Koeldlin, Hosbuchdruckerei, Baden-Baden
Verlag der Badischen Feuerwehrzeitung : : Stefanienstraße 3

Mlüixlic . L :
liekero 8 ei 1 Jsdrrslinlen H3

» SMcmder savnc rreUmrü l vr
L 1» L» « » LL b 17 L Ir L 1» «» «s Li L s 17
üstllsriaenstrske 19 lelekon 1636

Steiger - , Spritzen - , Wagen - ,Nacht - ,
Wächter-, Sturm - , Not - , Schacht - ,
Luftschutzlaternen (auch mit Blau¬
gläsern ) sowie Fackeln . 3t6
Spezialfabrik Heinrich Lotter Nachf ,

Ludwigsbnrg/Wiirtt .

KleineAnzeigen / Großer Erfolg! Lus k>olirejtie8länl1kn »üi -
'L

W . ikciesdi» - Hook IIccddcse. rcdir., II.
cliet dose. je 1.SS Nso . isog. 14.N

eol.Stkecd.scdi.7ocd S.9S 7,cddte°cd„ rcdistt.dol. Iccddose, iso«, n. N»0 . 1S.S«scdi- tt . ctimc . . 7.M <m» tciea «iesec iilil .so
i>«i. iiccd. dir, 7»cd. »«ircdirs pr, ilnel

lekiillett . . . . S.S0 scdir.i>oi. docd. dis, Nwd. Vciitico.dewdSdecU«,-,d„.. n°UE, . 1S.-S
fecetiedt-rid-Nslielei

oreliksse. sokEr . . 4.4S vsv,sltLr,ü .8ertelö .SI
KroSerXslslsg grstir! kenerWekf-oienrtrtelje»
erkstten vnverdmMß ^ urtsi 'rsnöunvt

Vsrssnkliisn« Xom -6« .
j 350 ^ vV
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